
Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicher-
ten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer
wegen eines während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungs-
fall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus erge-
benden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 

g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t immungen
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch ge-
nommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum
Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

1.2.1 auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz
statt der Leistung;

1.2.2 wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-
erfüllung durchführen zu können; 

1.2.3 wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-
standes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolges;

1.2.4 auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

1.2.5 auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung
der Leistung;

1.2.6 wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Er-
satzleistungen. 

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Ver-
einbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haft-

pflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsneh-
mers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch
durch Sachschäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf
finden dann die Bestimmungen über Sachschäden An-
wendung.

3. Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haft-
pflicht

3.1.1 aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträ-
gen angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers,

3.1.2 aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche-
rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risi-
ken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Ge-
brauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder
Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der
Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie-
gen,

3.1.3 aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Ab-
schluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversi-
cherung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Er-
höhungen des versicherten Risikos durch Änderung be-
stehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der
Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraus-
setzungen von Ziffer 21 kündigen.

4. Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertra-
ges neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden
Vertrages sofort versichert.

4.1.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor-
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb ei-
nes Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch
mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versi-
cherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
– Fassung Juli 2012

Inhaltsverzeichnis

Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder ein-

maliger Beitrag
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
13. Beitragsregulierung
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15. Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages / Kündigung

16. Dauer und Ende des Versicherungsvertrages 
17. Wegfall des versicherten Risikos
18. Kündigung nach Beitragsangleichung
19. Kündigung nach Versicherungsfall
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder

Erlass von Rechtsvorschriften
22. Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs -
nehmers

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte Personen
28. Abtretungsverbot
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30. Verjährung
31. Zuständiges Gericht
32. Anzuwendendes Recht

A
H
03
72
9/
07
.2
01
2



Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend
ab dessen Entstehung. 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss
der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekom-
men ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen
war.

4.1.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Eini-
gung über die Höhe dieses Beitrages innerhalb eines
Monats nach Eingang der Anzeige nicht zustande, ent-
fällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rück-
wirkend ab dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer
Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1.2
auf den Betrag von 500.000 EUR für Personenschäden
und 150.000 EUR für Sachschäden, und soweit verein-
bart für Vermögensschäden, begrenzt.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für
 Risiken

4.3.1 aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr-
zeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche-
rungspflicht unterliegen;

4.3.2 aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von
Bahnen;

4.3.3 die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht
unterliegen;

4.3.4 die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu
versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenser-
satzansprüche und die Freistellung des Versicherungs-
nehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtun-
gen.
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes,
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Verglei-
ches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versi-
cherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Ver-
gleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustim-
mung des Versicherers abgegeben oder geschlossen
worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der
Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich be-
standen hätte. 
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungs-
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsneh-
mer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten
freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick-
lung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatz-
ansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im
Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-
streit über Schadensersatzansprüche gegen den Versi-
cherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung
bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des
Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenser-
eignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fal-
lenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die
Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsneh-
mer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt,
so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen
oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kos -
ten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicher-
ter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu
zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur
Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei je-
dem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versiche-
rungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich
der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-
pflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die
Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zwei-
fache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln
beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versiche-
rungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im
Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen festge-
legten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbe-
halt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist
der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unbe-
rechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt
der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Ver-
sicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten
Ren tenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder den nach
Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versi-
cherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versi-
cherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im
Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbe-
trages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer er-
stattet. 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung über den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des
Versicherungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme
übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung ei-
nes Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedi-
gung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungs-
nehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschä-
digungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind
von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha-
den vorsätzlich herbeigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha-
den dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis
von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags
oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche 
7.4.1 des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5

benannten Personen gegen die Mitversicherten,
7.4.2 zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben

Versicherungsvertrages,
7.4.3 zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versi-

cherungsvertrages. 
7.4.4 Die vorstehenden Ausschlüsse erstrecken sich auch auf

Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genann-
ten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemein-
schaft leben.

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
7.5.1 aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in

häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Ver-



sicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver-
gleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer
Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder,
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder,
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern
und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches,
auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und
Kinder miteinander verbunden sind).

7.5.2 von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern,
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige,
beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

7.5.3 von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein
ist;

7.5.4 von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts ist;

7.5.5 von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer
 eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

7.5.6 von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzver -
waltern.

7.5.7 Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.5.2 bis 7.5.6 erstrecken
sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen
der dort genannten Personen, die mit diesen in häus -
licher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sa-
chen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen
gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene
Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines be-
sonderen Verwahrungsvertrages sind. 
Sind die Voraussetzungen des Ausschlusses in der Per-
son von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten des Versicherungsneh-
mers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungs-
schutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer
als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa
mitversicherten Personen.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sa-
chen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn

7.7.1 die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche
Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen
(Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.)
entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile
von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

7.7.2 die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versi-
cherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werk-
zeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt
hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss
nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen un-
mittelbar von der Benutzung betroffen waren;

7.7.3 die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche
Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind
und sich diese Sachen oder – sofern es sich um unbe-
wegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; die-
ser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offen-
sichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermei-
dung von Schäden getroffen hatte.

7.7.4 Sind die Voraussetzungen der vorstehenden Ausschlüs-
se in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bedien-
steten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versi-
cherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der
Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versi-
cherungsnehmer als auch für die durch den Versiche-
rungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versiche-
rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Ar-
beiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der
Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in ei-
nem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer
mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung
oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungs-
nehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen
oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernom-
men haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden
Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialge-
setzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10.1 Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder
anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/
EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen gel-
tend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privat recht lichen In-
halts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden
entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche An-
sprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Umwelt-
schadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Um-
setzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen
den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden
könnten.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versiche-
rung privater Haftpflichtrisiken.

7.10.2 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umweltein-
wirkung. Darunter fallen auch Schäden hervorgerufen
durch Brand und/oder Explosion.
Dieser Ausschluss gilt nicht
a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisi-
ken;

b) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfäl-
le), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der
Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schä-
den durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung,
Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, In-
standhaltung oder Wartung von
– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche
Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, ab-
zulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-
Anlagen);

– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzei-
gepflicht unterliegen;

– Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anla-
gen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest,
asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzu-
führen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit
 energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen
von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzu-
führen sind auf 

7.13.1 gentechnische Arbeiten,
7.13.2 gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
7.13.3 Erzeugnisse, die 

– Bestandteile aus GVO enthalten,
– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entste-
hen durch

7.14.1 Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer
handelt,

7.14.2 Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 
7.14.3 Überschwemmungen stehender oder fließender Gewäs-

ser.
7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Aus-

tausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektro-
nischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

7.15.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder
Veränderung von Daten,

7.15.2 Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
7.15.3 Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-

tausch,



7.15.4 Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlich-

keits- oder Namensrechtsverletzungen.
7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung,

Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder son-
stigen Diskriminierungen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus
der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsneh-
mers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, 
die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer
gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere
entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehan-
delt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten
oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer
9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die
Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster
oder einmaliger Beitrag 

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch
nicht vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jah-
resbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späte-
ren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab
diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht
zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zah-
lung des Beitrages eintreten, ist der Versicherer nur
dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom
Versicherungsvertrag zurücktreten, solange der Beitrag
nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktre-
ten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

9.4 Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät
der Versicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im
Versicherungsschein genannten Widerrufsfrist von 
2 Wochen und Zugang einer Zahlungsaufforderung in
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung
nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt,
 Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folge -
beitrag 

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags-
zeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung an-
gegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten
hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kos -
ten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die min-
destens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung
ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge
des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert
und die Rechtsfolgen angibt, die nach Ziffer 10.3 und
10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Zif-
fer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Ver-
sicherer den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung ei-
ner Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer
mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3
darauf hingewiesen hat.
Die Kündigung kann auch bereits bei der Bestimmung
der Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall
wird die Kündigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirk-
sam, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeit-
punkt noch mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der
Versicherungsnehmer in der Zahlungsaufforderung nach
Ziffer 10.2 Abs. 3 hinzuweisen.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Versicherungsvertrag fort.
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der
Zahlungsfrist nach Ziffer 10.3 und der Zahlung eingetre-
ten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächti-
gung 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag
zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung
nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig,
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil
der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung wi-
derrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus
anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermitt-
lung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versi-
cherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im
Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche
Beitragszahlung verlangen.

13. Beitragsregulierung 

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzu-
teilen, ob und welche Änderungen des versicherten Ri-
sikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten
sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin-
weis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben
sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforde-
rung zu machen und auf Wunsch des Versicherers
nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil
des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer
eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten
Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Un-
richtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-
nehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag
ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitrags-
regulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch
erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung
beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindest-
beitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle
entsprechend Ziffer 15.1 nach dem Versicherungsab-
schluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen
des Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung



in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung
gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben
nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung
statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter
Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben in-
nerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung
des erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen-
dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für
mehrere Jahre. 

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages
hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas
anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des
Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versi-
cherungsschutz bestanden hat.

15. Beitragsangleichung
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsan-

gleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder
Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Bei-
tragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen un-
abhängig von der Art der Beitragsberechnung der Bei-
tragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir-
kung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um wel-
chen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der
Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb
der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen
Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr er-
höht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz
rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare
ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei
auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall ver-
anlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und
Höhe der Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjah-
res ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Scha-
denzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen
Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt,
im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejah-
resbeitrag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Pro-
zentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der ver än -
der te Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer
mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht,
den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer
15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejah-
resbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den
sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach
seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalen-
derjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz
ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter
5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Ver-
änderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berück-
sichtigen.

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages / 
Kündigung
16. Dauer und Ende des Versicherungsvertrages
16.1 Der Versicherungsvertrag ist für die vereinbarte Dauer

abgeschlossen.
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr

verlängert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein
Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei
Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer
 eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr en-
det der Versicherungsvertrag, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des
dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kün-
digen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres in
Schriftform zugegangen sein.

17. Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken teilweise oder vollständig
dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüg-
lich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag
zu, den er hätte erheben können, wenn die Versiche-
rung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt
worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-
chung gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang
des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeit-
punkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam
werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens
einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragser-
höhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein
Kündigungsrecht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall 

19.1 Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn
– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleis -
tet wurde oder

– dem Versicherungsnehmer – bei einer Pflichtversi-
cherung dem Versicherer – eine Klage über einen un-
ter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtan-
spruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform
spätestens einen Monat nach der Schadensersatzzah-
lung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt,
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter 
Unternehmen

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversiche-
rung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an
Stelle des Versicherungsnehmers in die während der
Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungs-
vertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnli-
chen Verhältnisses von einem Dritten übernommen
wird.

20.2 Der Versicherungsvertrag kann in diesem Falle
– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit ei-
ner Frist von einem Monat,

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit so-
fortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode

in Schriftform gekündigt werden.
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Über-
gang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis
zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an be-
stehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung
Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer lau-
fenden Versicherungsperiode und wird das Versiche-
rungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige
Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versiche-
rungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den
Dritten unverzüglich anzuzeigen. 



Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht be-
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zuge-
hen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräuße-
rer bestehenden Versicherungsvertrag mit dem Erwer-
ber nicht geschlossen hätte.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht
für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer
von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur,
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kün-
digungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der An-
zeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Ver-
äußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die
Anzeige hätte zugehen müssen.

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Ände-
rung oder Erlass von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften
ist der Versicherer berechtigt, den Versicherungsvertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündi-
gen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt
wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung
Kenntnis erlangt hat.

22. Mehrfachversicherung

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen
ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste,
kann er die Aufhebung des später geschlossenen Ver-
trages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-
rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie ver-
langt wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-
nehmers 

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über
gefahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen
der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den
Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Versi-
cherungsvertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie -
ßen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur An-
zeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung,
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform
Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind,
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszu -
üben, den Versicherungsvertrag überhaupt oder mit
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Versicherungsvertrag von einem Vertreter des
Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser
die gefahrerheblichen Umstände, muss sich der Versi-
cherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen.

23.2 Rücktritt
23.2.1 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr -

erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer,
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

23.2.2 Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis

der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hätte.

23.2.3 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versa-
gen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand
weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für
die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursäch-
lich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versi-
cherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-
sen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann
der Versicherer den Versicherungsvertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündi-
gen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer
den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen,
weil er den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag
um mehr als 10% oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers fristlos kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt,
zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die
das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kennt-
nis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er
seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Um-
stände zur Begründung seiner Erklärung abgeben,
wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffer 23.2 und
23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in Ziffer 23.2 und 23.3
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht
 angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannte.

23.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers nach Ziffer 23.2 und 23.3
erlöschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsab-
schluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft
sich auf 10 Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder
sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arg lis -
tig verletzt haben.

23.5 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag
wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt un-
berührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer
der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwer-
den der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, so-
weit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem
Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders
gefahrdrohend.



25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine
Schadensersatzansprüche erhoben wurden, dem Versi-
cherer innerhalb  einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche
gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflicht-
ansprüche geltend gemacht werden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für
die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen.
Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, so-
weit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er
hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitge-
teilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke über-
sandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwalt-
schaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren
eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm ge-
richtlich der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich
anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von
Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die
sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Wei-
sung des Versicherers bedarf es nicht. 

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan-
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung
des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Ver-
sicherer beauftragt im Namen des Versicherungsneh-
mers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderli-
chen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterla-
gen zur Verfügung stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus
diesem Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats ab
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündi-
gen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Oblie-
genheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsver-
trag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsneh-
mer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-
rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des
Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen
hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Ob-
liegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zu-
stehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte Personen 

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtan-
sprüche gegen andere Personen als den Versicherungs-
nehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmun-

gen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden.
Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung
 (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der
Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsver-
trag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu.
Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der
Obliegenheiten verantwortlich.

28. Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an
den geschädigten Dritten ist zulässig.

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Er-
klärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicher-
ers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle
gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer ge-
genüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer Namensänderung des Ver-
sicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für sei-
nen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen der Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung.

30. Verjährung

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren
in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach
den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von
der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem
die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller
in Textform zugeht.

31. Zuständiges Gericht 

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Ver-
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der
Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person,
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder
der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das glei-
che gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Part-
nerschaftsgesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versi-
cherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung.

32. Anzuwendendes Recht 

Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.
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A. Der Versicherungsschutz (§§ 1 – 4)

§ 1 Gegenstand der Versicherung

I.

Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer Versi-
cherungsschutz (Deckung) für den Fall, dass er wegen 
eines bei der Ausübung beruflicher Tätigkeit – von ihm
selbst oder einer Person, für die er einzutreten hat – be-
gangenen Verstoßes von einem anderen
auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts
für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht
wird.
Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Per-
sonenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers oder
Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sach-
schäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung oder
Abhandenkommen von Sachen) sind, noch sich aus sol-
chen von dem Versicherungsnehmer oder einer Person,
für die er einzutreten hat, verursachten Schäden herleiten.
Als Sachen gelten insbesondere auch Geld und geldwer-
te Zeichen.

II.

1. Es sind jedoch in die Versicherung einbezogen An-
sprüche wegen unmittelbarer oder mittelbarer Sach-
schäden
a) an Akten und anderen für die Sachbehandlung in
Betracht kommenden Schriftstücken,

b) an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt
der versicherten Betätigung des Versicherungsneh-
mers

bilden.
2. Ausgeschlossen von der Einbeziehung zu 1 a) und 1 b)
sind Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen
durch Abhandenkommen von Geld, geldwerten Zei-
chen, Wertsachen, Inhaberpapieren und in blanko in-
dossierten Orderpapieren; das Abhandenkommen von
Wechseln fällt nicht unter diese Ausschlussbestim-
mung. Ferner sind von der Einbeziehung zu 1 b) aus-
geschlossen Ansprüche wegen Sachschäden, die ent-
stehen aus Anlass der Ausübung technischer Berufs -
tätigkeit oder der Verwaltung von Grundstücken oder
der Führung wirtschaftlicher Betriebe.

III.

Falls eine juristische Person für sich selbst Versicherung
nimmt, so besteht der Versicherungsschutz hinsichtlich
der ihren Organen und Angestellten zur Last fallenden
Verstöße, soweit sie diese gesetzlich zu vertreten hat,
und zwar mit der Maßgabe, dass in der Person des Ver-
stoßenden gegebene subjektive Umstände, durch welche
der Versicherungsschutz beeinflusst wird (vgl. z. B. § 4 Nr.
5, 6), als bei der Versicherungsnehmerin selbst vorliegend
gelten.

§ 2 Vorwärts- und Rückwärtsversicherung

1. Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller vom
Beginn des Versicherungsschutzes ab (§ 3) bis zum An-
lauf des Vertrags vorkommenden Verstöße, die dem Ver-
sicherer nicht später als zwei Jahre nach Beendigung des
Versicherungsvertrages gemeldet werden.

2. Die Rückwärtsversicherung bietet Deckung gegen in der
Vergangenheit vorgekommene Verstöße, welche dem Ver-
sicherungsnehmer oder Versicherten oder seinen Sozien
(§ 12 Ziffer 1) bis zum Anschluss der Rückwärtsversiche-
rung nicht bekannt geworden sind. Bei Antragstellung ist
die zu versichernde Zeit nach Anfangs- und Endpunkt zu
bezeichnen. Als bekannter Verstoß gilt ein Vorkommnis,
wenn es vom Versicherungsnehmer, Versicherten, seinen
Sozien, als – wenn auch nur möglicherweise – objektiv
fehlsam erkannt oder ihm, wenn auch nur bedingt, als
fehlsam bezeichnet worden ist, auch wenn Schadener-
satzansprüche weder erhoben noch angedroht noch be-
fürchtet worden sind.

3. Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung gestif-
tet, so gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag began-
gen, an welchem die versäumte Handlung spätestens
hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt des
Schadens abzuwenden.

§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes

I.

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des
Versicherungsscheins durch Zahlung des Beitrags, der im
Antrag angegebenen Kosten und etwaiger öffentlicher
Angaben.
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig ge-
zahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht
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bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der
Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht
zu vertreten hat.
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren
Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab die-
sem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des
Beitrages eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur
Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch ei-
nen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam
gemacht hat.
Wird der erste Beitrag erst nach dem als Beginn der Ver-
sicherung festgesetzten Zeitpunkt eingefordert, alsdann
aber ohne Verzug gezahlt, so beginnt der Versicherungs-
schutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt.

II.

1. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenersatzan-
sprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers
von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen.
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes,
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches
zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche,
die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind,
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungs-
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer fest-
gestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer
binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizu -
stellen.

2. Die Versicherungssumme stellt den Höchstbetrag der
dem Versicherer – abgesehen vom Kostenpunkte (s. 
Ziffer 7) – in jedem einzelnen Schadenfalle obliegenden
Leistung dar, und zwar mit der Maßgabe, dass nur eine
einmalige Leistung der Versicherungssumme in Frage
kommt,
a) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Perso-
nen, auf welche sich der Versicherungsschutz er-
streckt,

b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen fließenden
einheitlichen Schadens,

c) bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei
gilt mehrfaches, auf gleicher oder gleichartiger Fehler-
quelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitli-
cher Verstoß, wenn die betreffenden Angelegenheiten
miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehen.

Die Höchstleistung des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Zwei -
fache der Versicherungssumme.

3. Von der Summe, die vom Versicherungsnehmer auf
Grund richterlichen Urteils oder eines vom Versicherer
genehmigten Anerkenntnisses oder Vergleichs zu bezah-
len ist (Haftpflichtsumme), ersetzt der Versicherer 90%.
Soweit nicht anders vereinbart, beträgt der von dem Ver-
sicherungsnehmer allein zu deckende Schaden in jedem
Falle mindestens 50 EUR (Mindestselbstbehalt), höchs -
tens jedoch 500 EUR.

4. Vereinnahmte Gebühren werden auf die Schadenleistung
nicht angerechnet.
Ein Anspruch auf Rückforderung von Gebühren fällt nicht
unter den Versicherungsschutz.

5. Es ist – auch abgesehen von dem Fall der Versicherung
des eigenen Risikos (§ 6 Ziffer 3 Abs. 2) – ohne Zustim-
mung des Versicherers nicht zulässig, dass der Versiche-
rungsnehmer Abmachungen trifft oder Maßnahmen  ge -
schehen lässt, die darauf hinauslaufen, dass ihm seine
Selbstbeteiligung erlassen, gekürzt oder ganz oder
 teilweise wieder zugeführt wird. Widrigenfalls mindert 
sich die Haftpflichtsumme um den entsprechenden Be-
trag.

6. An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur
Anwendung der zwangsweisen Beitreibung der Haft-

pflichtsumme zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer
in demselben Umfange wie an der Ersatzleistung.

7. Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer an-
hängig gewordenen, einen gedeckten Haftpflichtanspruch
betreffenden Haftpflichtprozesses sowie einer wegen ei-
nes solchen Anspruchs mit Zustimmung des Versicherers
vom Versicherungsnehmer betriebenen negativen Fest-
stellungsklage oder Nebenintervention gehen voll zu Las -
ten des Versicherers. Es gilt dabei aber Folgendes:
a) Übersteigt der Haftpflichtanspruch die Versicherungs-
summe, so trägt der Versicherer die Gebühren und
Pauschsätze nur nach der der Versicherungssumme
entsprechenden Wertklasse. Dies gilt sowohl bei der
Abwehr unbegründeter als auch bei der Befriedigung
begründeter Schadenersatzansprüche. Bei den nicht
durch Pauschsätze abzugeltenden Auslagen tritt eine
verhältnismäßige Verteilung auf Versicherer und Versi-
cherungsnehmer ein.

b) Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den Betrag
des Mindestselbstbehalts, so treffen den Versicherer
keine Kosten.

c) Bei erhöhtem Mindestselbstbehalt hat der Versiche-
rungsnehmer vorweg die Kosten nach dem Streitwert
des erhöhten Mindestselbstbehaltes allein zu tragen,
die Mehrkosten bezüglich des übersteigenden Betrags
(bis zum Streitwert von erhöhtem Mindestselbstbehalt
zuzüglich Versicherungssumme) trägt der Versicherer.
Bezüglich der nicht durch Pauschsätze abzugeltenden
Auslagen findet die Bestimmung zu a) Satz 3 Anwen-
dung.

d) Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst vertritt
oder durch einen Sozius oder Mitarbeiter vertreten 
lässt, werden ihnen eigene Gebühren nicht erstattet.

8. Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder
Vergleich an dem Widerstand des Versicherungsnehmers
scheitert, oder falls der Versicherer seinen vertragsmäßi-
gen Anteil zur Befriedigung des Geschädigten zur Ver -
fügung stellt, so hat der Versicherer für den von der Wei-
gerung bzw. der Verfügungsstellung an entstehenden
Mehraufwand an Hauptsachen, Zinsen und Kosten nicht
aufzukommen.

§ 4 Ausschlüsse

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf die Haft-
pflichtansprüche:

1. welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht
werden – dies gilt auch im Falle eines inländischen Voll-
streckungsurteils (§ 722 ZPO) –; wegen Verletzung oder
Nichtbeachtung ausländischen Rechts; wegen einer im
Ausland vorgenommenen Tätigkeit. Dieser Ausschluss gilt
nicht für die Staaten der Europäischen Union. Soweit
hiernach Versicherungsschutz besteht, gilt:
a) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gel-
ten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt erfüllt, in dem der Betrag bei einem in der Euro -
päischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist. 

b) Abweichend von § 3 II werden die Aufwendungen des
Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Versi-
cherungssumme angerechnet. Kosten sind Anwalts-,
Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Auf-
wendungen zur Abwendung oder Minderung des
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs -
falles sowie Schadenregulierungskosten, auch Reise-
kosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen;
dies gilt auch dann, wenn diese Kosten auf Weisung
des Versicherers entstanden sind. 

c) Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf An-
sprüche aus Tätigkeiten, die über ausländische Toch-
tergesellschaften, ausländische Niederlassungen, aus-
ländische Zweigstellen jeglicher Art oder über durch
Kooperationsvereinbarungen verbundene Firmen im
Ausland ausgeübt werden, soweit diese nicht durch 
eine besondere Vereinbarung eingeschlossen sind. 

2. soweit sie auf Grund Vertrags oder besonderer Zusage
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinaus -
gehen;

3. aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten;
aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Vermittlung



oder Empfehlung von Geld-, Grundstücks- und anderen
wirtschaftlichen Geschäften;

4. wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kas-
senführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt, durch Ver-
untreuung des Personals des Versicherten entstehen;

5. wegen Schadenstiftung durch bewusstes Abweichen 
von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des
Machtgebers (Berechtigten) oder durch sonstige bewuss -
te Pflichtverletzung;

6.1 von Sozien und Angehörigen des Versicherungsnehmers
sowie von Personen, welche mit ihm in häuslicher Ge-
meinschaft leben, es sei denn – was die Ansprüche von
Angehörigen und in häuslicher Gemeinschaft Lebenden
anbelangt –, dass es sich um Ansprüche eines Mündels
gegen seinen Vormund handelt;

6.2 von juristischen Personen, wenn die Majorität der Anteile
und von sonstigen Gesellschaften, wenn ein Anteil dem
Versicherungsnehmer oder Versicherten oder einem Sozi-
us oder Angehörigen des Versicherungsnehmers oder
Versicherten gehört; als Angehörige gelten
a) der Ehegatte des Versicherungsnehmers, der Lebens-
partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes
oder vergleichbarer Partnerschaft nach dem Recht an-
derer Staaten;

b) wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie
oder im zweiten Grade der Seitenlinie verwandt oder
verschwägert ist;

7. aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter,
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied privater Unterneh-
mungen, Vereine, Verbände und als Syndikus;

8. aus bankmäßigem Betriebe und bankmäßiger Tätigkeit
(Scheck-, Wechsel-,Giro-, Depositen-, Kontokorrent-
Devisen-Verkehr, Akkreditiv-Geschäfte, usw.);

9. wegen Schäden, die in Einbußen bei Darlehen und Kredi-
ten bestehen, welche das Rechtssubjekt erleidet, bei dem
der Versicherungsnehmer oder Versicherte als Beamter
oder sonst angestellt ist, oder zu dem er im Verhältnis  
eines Vorstehers oder eines Mitgliedes eines Vorstands-,
Verwaltungs- oder Aufsichtskollegiums steht. Dies gilt
nicht, soweit die Einbußen verursacht sind durch Ver-
stöße bei der Rechtsverfolgung;

10. die sich aus Vertragsstrafen, Bußen und Entschädigungen
mit Strafcharakter (z. B. punitive oder exemplary dama-
ges), sowie nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den
damit in Zusammenhang stehenden Regressansprüchen
nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleich-
artigen gesetzlichen Bestimmungen anderer Länder erge-
ben.

B. Der Versicherungsfall (§§ 5 und 6)

§ 5 Versicherungsfall, Schadenanzeige, weitere Behand-
lung des Schadenfalles, Obliegenheiten und Zahlung
des Versicherers

1. Versicherungsfall
Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrags ist der Ver-
stoß, der Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer zur Folge haben könnte.
Als Verstoß gilt ein Vorkommnis, wenn es vom Versiche-
rungsnehmer, Versicherten, seinen Sozien als – wenn
auch nur möglicherweise – objektiv fehlsam erkannt oder
ihm, wenn auch nur bedingt, als fehlsam bezeichnet 
worden ist, auch wenn Schadenersatzansprüche weder
erhoben noch angedroht noch befürchtet worden sind.

2. Schadenanzeige 
Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Scha-
denersatzansprüche erhoben wurden, dem Versicherer in-
nerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn
gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche
geltend gemacht werden.
Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Straf -
befehl oder ein Mahnbescheid erlassen, so hat der Ver -
sicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich Anzeige
zu erstatten, auch wenn er den Versicherungsfall selbst
bereits angezeigt hat.
Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch
gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe bean-
tragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, so
hat er außerdem unverzüglich Anzeige zu erstatten.
Das Gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstwei-
ligen Verfügung oder eines Beweissicherungsverfah-
rens.

Durch die Absendung der Anzeige werden die Fristen ge-
wahrt. Für die Erben des Versicherungsnehmers tritt an
Stelle der Wochenfrist jeweils eine Frist von einem Monat.

3. Weitere Behandlung des Schadenfalles
a) Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für
die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen.
Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen,
soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist.
Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheits-
gemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.
Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für
die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen
mitgeteilt sowie alle dafür erforderlichen Schriftstücke
übersandt werden. Den aus Anlass eines Schaden -
falles erforderlichen Schriftwechsel hat der Versiche-
rungsnehmer unentgeltlich zu führen.

b) Eine Streitverkündung seitens des Versicherungsneh-
mers an den Versicherer ist nicht erforderlich; die 
Kosten einer solchen werden vom Versicherer nicht 
ersetzt.

c) Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beile-
gung oder Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig
erscheinenden Erklärungen im Namen des Versiche-
rungsnehmers abzugeben.

4. Zahlung des Versicherers 
Steht fest, was der Versicherer zu leisten hat, so sind die
fälligen Beträge spätestens innerhalb einer Woche, die
Renten an dem Fälligkeitstermin zu bezahlen. Der Ver -
sicherer kann jedoch verlangen, dass der Versicherungs-
nehmer seinen Schadenanteil an eine vom Versicherer
bestimmte Stelle abführt und die Quittung dafür dem Ver-
sicherer einsendet. Die einwöchige Frist läuft solchenfalls
vom Eingang der Quittung.
Bei außergerichtlicher Erledigung des Versicherungsfalls
soll, wenn möglich, die in Schriftform abgegebene Er-
klärung des Ansprucherhebenden, dass er für seine An-
sprüche befriedigt sei, beigebracht werden; der Versiche-
rer kann Beglaubigung der Unterschrift des Anspruch -
erhebenden verlangen.

§ 6 Rechtsverlust 
1. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich

verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Ver -
sicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-
rungsschutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt
des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Auf-
klärungsobligenheit zur Voraussetzung, dass der Ver -
sicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf diese Rechtfolge hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie-
genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Ver -
sicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da-
von, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 2. zustehen-
des Kündigungsrecht ausübt.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit, die
er vor Eint ritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, kann
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung in Schriftform
fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-
recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruhte.

3. Der Versicherungsnehmer hat, wenn er das versicherte
Risiko auch anderweitig versichert, dem Versicherer in-
nerhalb eines Monats in Textform Anzeige hiervon zu er-
statten; andernfalls verliert er seinen Versicherungsan-
spruch hinsichtlich aller Verstöße, auf welche die Mehr-
fachversicherung sich erstreckt.
Deckt die anderweitige Versicherung den Versicherungs-
nehmer nicht bis zu dem Umfang wie diejenige des Ver -



sicherers, so tritt letzterer im Versicherungsfall für die 
Differenz ein. Wenn der Versicherungsnehmer das Eigen-
risiko (§ 3 II 3) anderweitig versichert, so hat er wegen
der von da an vorkommenden Verstöße keinen Versiche-
rungsanspruch.

C. Das Versicherungsverhältnis (§§ 7–11)

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtreten des Ver-
sicherungsanspruchs und Rückgriffsansprüche

1. Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer
selbst erstreckt, finden alle in dem Versicherungsvertrag
bezüglich des Versicherungsnehmers getroffenen Bestim-
mungen auch auf diese Personen sinngemäße Anwen-
dung. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungs-
vertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer
zu; dieser bleibt neben dem Versicherten für die Erfüllung
der Obliegenheiten verantwortlich.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst sowie sei-
ner Angehörigen gegen den Versicherten sind, soweit
nichts anderes vereinbart ist, von der Versicherung aus-
geschlossen.

3. Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder
abgetreten, noch verpfändet werden. Eine Abtretung an
den geschädigten Dritten ist zulässig.

4. Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers gegen
Dritte, ebenso dessen Ansprüche auf Kostenersatz, auf
Rückgabe hinterlegter und auf Rückerstattung bezahlter
Beträge sowie auf Abtretung gemäß § 255 BGB gehen 
in Höhe der vom Versicherer geleisteten Zahlung ohne
Weiteres auf diesen über. Der Übergang kann nicht zum
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht
werden. Der Versicherer kann die Ausstellung einer Abtre-
tungsurkunde verlangen. Rückgriff gegen Angestellte des
Versicherungsnehmers wird nur genommen, wenn der
Angestellte seine Pflichten bewusst verletzt hat. Hat der
Versicherungsnehmer auf einen Anspruch gemäß Ansatz
1 oder ein zu dessen Sicherung dienendes Recht verzich-
tet, so bleibt der Versicherer nur insoweit verpflichtet, als
der Versicherungsnehmer beweist, dass die Verfolgung
des Anspruchs ergebnislos geblieben wäre.

§ 8 Beitragszahlung, Beitragsregulierung und Beitrags-
rückerstattung

I.

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach
Abschluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem Be-
ginn des Versicherungsschutzes.
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags-
zeitraums fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie
zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag
zum angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann
und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver -
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebe-
nen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil
der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung 
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus
anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag wieder-
holt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer
berechtigt, künftig Zahlungen außerhalb des Lastschrift-
verfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur
Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom
Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten
hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Bei-
trags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die
Rechtfolgen angibt, die mit dem Fristablauf verbunden
sind.
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab die-
sem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz,
wenn er mit der Zahlungsaufforderung darauf hingewie-
sen wurde.
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Ver -
sicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen,
wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsauf-
forderung darauf hingewiesen hat. Die Kündigung kann
auch bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist aus-
gesprochen werden. In diesem Fall wird die Kündigung
zum Ablauf der Zahlungsfrist wirksam, wenn der Ver -
sicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt noch mit der 
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsneh-
mer in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung
verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach dem
Ablauf der Zahlungsfrist den angemahnten Betrag, be-
steht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwi-
schen dem Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung ein-
getreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Ver-
zug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jähr -
liche Beitragszahlung verlangen.

II.

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt 
einer Aufforderung des Versicherers, welche auch durch
einen der Beitragsrechnung beigefügten Hinweis erfolgen
kann, Mitteilung darüber zu machen, ob und welche Än-
derungen in dem versicherten Risiko gegenüber den zum
Zwecke der Beitragsbemessung gemachten Angaben
eingetreten ist. Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats
nach Erhalt der Aufforderung zu machen. Auf Verlangen
des Versicherers sind die Angaben durch die Geschäfts-
bücher oder sonstige Belege nachzuweisen.

2. Aufgrund der Änderungsanzeige oder sonstiger Feststel-
lungen wird der Beitrag entsprechend dem Zeitpunkt der
Veränderung richtig gestellt.

3. Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzei-
ge rechtzeitig zu erstatten, so kann der Versicherer für die
Zeit, für welche die Angaben zu machen waren, an Stelle
der Beitragsregulierung (Ziffer 1) als nachzuzahlenden
Beitrag einen Betrag in Höhe des für diese Zeit bereits
bezahlten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nach -
träglich, aber noch innerhalb zweier Monate nach Emp-
fang der Aufforderung zur Nachzahlung gemacht, so ist
der Versicherer verpflichtet, den etwa zu viel gezahlten
Betrag des Beitrags zurückzuerstatten.

III.

1. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Ver-
tragszeit oder wird es nach Beginn der Versicherung
rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an nich-
tig, so gebührt dem Versicherer Beitrag oder Geschäfts-
gebühr nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
(z. B. §§ 39 und 80 VVG).

2. Endet das Versicherungsverhältnis infolge Kündigung im
Schadenfalle (§ 9 II 1), so gebührt dem Versicherer der
Teil des Beitrags, welcher der abgelaufenen Versiche-
rungszeit entspricht.

IV.

War der Beitrag auf mehrere Jahre vorausbezahlt, ist der
Berechnung des dem Versicherer zustehenden Betrags
der Beitrag zugrunde zu legen, die bei Vorauszahlung auf
die Zeit, für welche dem Versicherer nach Ziffer III der
Beitrag gebührt, zu zahlen gewesen wäre.



§ 9 Vertragsdauer und Kündigung

I.

Der Versicherungsvertrag ist für die vereinbarte Dauer ab-
geschlossen.
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate
vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine Kündi-
gung in Schriftform zugegangen ist.
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Versicherungsvertrag, ohne dass es einer Kündigung
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des
dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündi-
gen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres in
Schriftform zugegangen sein.

II.

1. Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintritt eines Ver-
sicherungsfalls gekündigt werden, wenn eine Schaden-
zahlung geleistet wurde oder der Haftpflichtanspruch
rechtshängig geworden ist oder der Versicherer die Leis -
tung der fälligen Entschädigung verweigert hat.

2. Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform
spätestens einen Monat nach der Schadenzahlung oder
der Rechtshängigkeit des Haftpflichtanspruchs oder der
Leistungsverweigerung des Versicherers zugegangen
sein.
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach dem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
doch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres wirk-
sam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

III.

Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz ins
Ausland, so ist der Versicherer berechtigt, den Vertrag un-
ter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform
zu kündigen.

IV.

Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig erklärt, wenn sie
dem Versicherer innerhalb der jeweils vorgeschriebenen
Frist zugegangen ist.

V.

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauernd in
Wegfall kommen, so erlischt die Versicherung bezüglich
dieser Risiken. Kommt der Hauptberuf in Wegfall, so gilt
für die Beitragsbemessung von dem Zeitpunkte des Weg-
falls an ein bisheriger Nebenberuf als Hauptberuf.

§ 10 Verjährung und Gerichtsstand
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den all-
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer gemeldet worden, ist die Verjährung vor der
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die
Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in
Textform zugeht.
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Ver -
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Ver-
sicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das
Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder,
in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat.
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müs-
sen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei
dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge-
wöhnlichen Aufenthaltes zuständig ist. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das

zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Nieder-
lassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsge-
sellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft des Bür-
gerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnergesell-
schaft ist.
Sind der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versi-
cherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Ver -
sicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung.
Für den Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

§ 11 Anzeigen, Willenserklärungen und  
Anschriften änderung

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Er-
klärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle
gerichtet werden.

I. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-
nehmers
1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform gefragt hat und die für den Ent-
schluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Soll eine an-
dere Person versichert werden, so ist auch diese ne-
ben dem Versicherungsnehmer für die wahrheits-
gemäße und vollständige Anzeige risikoerheblicher
Umstände und die Beantwortung der Fragen verant-
wortlich. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit
zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragser-
klärung aber vor Vertragsannahme der Versicherer in
Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. Gefahr -
erheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben,
den Vertrag überhaupt oder zu dem vereinbarten Inhalt
abzuschließen.

2. Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen und kennt dieser den ge-
fahrerheblichen Umstand, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwie-
gen.

3. Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr -
erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer
vom Vertrag zurückzutreten.
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Ver-
treter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte.

4. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-
falls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht ver-
sagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Um-
stand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis -
tung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.

5. Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-
sen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer



den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.

6. Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündi-
gen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die ande-
ren Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperi-
ode Vertragsbestandteil.

7. Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag
um mehr als 10% oder schließt der Versicherer die
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers in Schriftform fristlos kündigen.

8. Der Versicherer muss die ihm nach den Ziffern 3 bis 7
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich
geltend machen. Dabei hat er die Umstände anzuge-
ben, auf die er seine Erklärung stützt. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte
Recht begründet, Kenntnis erlangt.
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 3 bis 7
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannte.

9. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis -
tiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall
der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Bei-
trags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

II. Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers während
der Vertragslaufzeit
Treten Umstände, die für die Übernahme des Versiche-
rungsschutzes Bedeutung haben, nach Abgabe der Ver-
tragserklärung und vor Zugang des Versicherungsscheins
beim Versicherungsnehmer ein oder ändern sich die bei
Abgabe der Vertragserklärung angegebenen Umstände,
ist der Versicherungsnehmer gleichfalls verpflichtet, dies
anzuzeigen.Unrichtige Angaben zu den Gefahrumständen
oder das arglistige Verschweigen sonstiger Gefahrum-
stände können den Versicherer berechtigen, den Ver -
sicherungsschutz zu versagen.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer
auf Befragen unverzüglich alle nach Vertragsschluss ein-
tretenden, die übernommene Gefahr erhöhenden Um-
stände mitzuteilen. Dies gilt sowohl für die vom Versiche-
rungsnehmer als auch von Dritten mit Duldung des Ver -
sicherungsnehmers verursachten Gefahrerhöhungen.
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung eine Än-
derung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt,
genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungs-
nehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer Namensänderung des Ver -
sicherungsnehmers.

D. Besonderheiten

§ 12 Sozien

1. Als Sozien gelten Personen, die ihren Beruf nach außen
hin gemeinschaftlich ausüben, ohne Rücksicht darauf, ob
sie durch Gesellschaftsvertrag oder einen anderen Ver-
trag verbunden sind.

2. Der Versicherungsfall auch nur eines Sozius gilt als Ver -
sicherungsfall aller Sozien. Der Versicherer tritt für diese
zusammen mit einer einheitlichen Durchschnittsleistung
ein. Dieser Durchschnittsversicherungsschutz besteht
(nach Maßgabe des § 7 Ziffer 1) auch zu Gunsten eines
Sozius, der Nichtversicherungsnehmer ist. Ein Ausschlus-
sgrund nach § 4 oder ein Rechtsverlust nach § 3 II 8 
sowie nach § 6 Ziffer 1 und 2, der in der Person eines

Sozius vorliegt, geht zu Lasten aller Sozien. Soweit sich
ein Rechtsverlust nach § 6 Ziffer 1 an eine Unterlassung
knüpft, wirkt das Tun eines Sozius zugunsten aller So -
zien.
3. Für die zu Ziffer 2 erwähnte Durchschnittsleistung gilt 
Folgendes:

a) Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der Weise
zu berechnen, dass zunächst bei jedem einzelnen So-
zius festgestellt wird, wie viel er vom Versicherer zu er-
halten hätte, wenn er, ohne Sozius zu sein, allein ein-
zutreten hätte (fiktive Leistung), und sodann die Sum-
me dieser fiktiven Leistung durch die Zahl aller, auch
der Nichtversicherungsnehmer, geteilt wird;

b) bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in § 3 II
7 in sinngemäßer Verbindung mit den vorstehenden
Bestimmungen anzuwenden.

§ 13 Mitarbeiter

Die Anstellung eines zuschlagspflichtigen Mitarbeiters,
der nicht Sozius im Sinne des § 12 Ziffer 1 ist, gilt als Er-
weiterung des versicherten Risikos nach § 8 II.
Wird trotz Aufforderung die Anstellung eines Mitarbeiters
nicht angezeigt, so verringert sich die Leistung des Ver -
sicherers, wie wenn der Mitarbeiter Sozius im Sinne des
§ 12 wäre.
In Ansehung solcher Verstöße, die nach Bezahlung des
Mitarbeiterzuschlags erfolgt sind, deckt die Versicherung
im Rahmen des Versicherungsvertrages auch Haftpflicht-
ansprüche, die unmittelbar gegen die Mitarbeiter erhoben
werden (§ 7 Ziffer 1).

§ 14 Risikowegfall

Wenn eine zur Berufsausübung des Versicherungsneh-
mers erforderliche amtliche Zulassung aufgehoben wird,
gilt das versicherte Risiko im Sinne von § 9 V als weg -
gefallen.

§ 15 Bedingungsanpassungsklausel

1. Der Versicherer ist berechtigt,
– bei Änderung von Gesetzen, auf denen die Bestim-
mungen des Versicherungsvertrages beruhen,

– bei unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden
Änderungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung,
der Verwaltungspraxis des Bundesaufsichtsamtes für
das Versicherungswesen oder der Kartellbehörden,

– im Fall der Unwirksamkeit von Bedingungen sowie
– zur Abwendung einer kartell- oder auf Aufsichts-
behördlichen Beanstandung

einzelne Bedingungen mit Wirkung für bestehende Verträ-
ge zu ergänzen oder zu ersetzen. Die neuen Bedingungen
sollen den ersetzten rechtlich und wirtschaftlich weitest-
gehend entsprechen. Sie dürfen die Versicherten auch
unter Berücksichtigung der bisherigen Auslegung in
recht licher und wirtschaftlicher Hinsicht nicht unzumutbar
benachteiligen.

2. Die geänderten Bedingungen werden dem Versicherungs-
nehmer in Textform bekannt gegeben und erläutert. Sie
gelten als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer
nicht innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe in
Schriftform widerspricht. Hierauf wird er bei der Bekannt-
gabe ausdrücklich hingewiesen. Zur Fristwahrung ist die
rechtzeitige Absendung ausreichend.Bei fristgerechtem
Widerspruch treten die Bedingungsänderungen nicht in
Kraft.

3. Zur Beseitigung von Auslegungszweifeln kann der Ver -
sicherer den Wortlaut von Bedingungen ändern, wenn
diese Anpassung vom bisherigen Bedingungstext ge-
deckt ist und den objektiven Willen sowie die Interessen
beider Parteien berücksichtigt. Das Verfahren nach Ziffer
2 ist zu beachten.

§ 16 Beschwerden

Beschwerden können außer an den Versicherer auch an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Be-
reich Versicherungen –, Graurheindorfer Str. 108, 53117
Bonn, gerichtet werden. 
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Umfang des Versicherungsschutzes 

1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-recht -
lichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Um-
weltschadensgesetz zur Sanierung von Umweltschä-
den. Umweltschaden ist eine
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen
Lebensräumen, 

– Schädigung der Gewässer, 
– Schädigung des Bodens.
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer von einer Behörde oder einem
sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanie-
rungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten Art in
Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht dar-
auf an, ob der Versicherungsnehmer auf öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in An-
spruch genommen wird.
Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben je-
doch solche gegen den Versicherungsnehmer gerich-
teten Ansprüche, die auch ohne das Bestehen des
Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender
nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen
Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend ge-
macht werden könnten. Versicherungsschutz für der-
artige Ansprüche kann ausschließlich über eine Be-
triebs-, Berufs- oder Umwelt-Haftpflichtversicherung
vereinbart werden.
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht für
in der Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung mitver-
sicherten Personen.
Sofern in der Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung
die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz, Halten und Ge-
brauch von nicht zulassungs- und nicht versiche-
rungspflichtigen Kraftfahrzeugen mitversichert ist, be-
steht im gleichen Umfang Versicherungsschutz in der
Umweltschadensversicherung.
Vereinbarungen für die Beauftragung fremder Unter-

nehmen (Subunternehmer) in der Betriebs-/Berufshaft-
pflichtversicherung gelten analog zur Umweltscha-
densversicherung.

1.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gemäß
Ziffer 1.2.1 bis 1.2.8 in Versicherung gegebenen Risi-
ken und Tätigkeiten (falls vereinbart).
Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei aus-
schließlich auf die im Versicherungsschein ge-
nannten, den nachfolgend aufgelisteten Risikobau-
steinen zugeordneten Anlagen:

1.2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt
sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu ver-
arbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder
wegzuleiten (WHG-Anlagen).
Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in An-
hang 1 oder 2 zum UHG aufgeführt sind, Abwasseran-
lagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden
durch Abwässer.

1.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1
zum UHG (UHG-Anlagen). Ausgenommen sind Ab-
wasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer sowie
Schäden durch Abwässer.

1.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem
Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Ge-
nehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit
es sich nicht um WHG- oder UHG-Anlagen handelt
(sonstige deklarierungspflichtige Anlagen).
Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen
auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder
Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer
oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die phy-
sikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit
des Wassers verändert wird, durch den Versiche-
rungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungs-
risiko).

1.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2
zum UHG (UHG-Anlagen). 

1.2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demonta-
ge, Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß
Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich für
derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versiche-
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rungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist
(Umweltschadens-Regressdeckung). 

1.2.7 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht
von Ziffer 1.2.6 umfasst sind, nach Inverkehrbringen
(Umweltschadens-Produktrisiko).

1.2.8 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eige-
nen oder fremden Grundstücken, sofern sie nicht un-
ter die Ziffer 1.2.1 bis 1.2.7 fallen (Umweltschadens-
Basisdeckung).

2. Betriebsstörung

2.1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Um-
weltschäden, die unmittelbare Folge einer plötzlichen
und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versi-
cherungsvertrages eingetretenen Störung des bestim-
mungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers
oder des Dritten sind (Betriebsstörung). 

2.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im
Rahmen der Ziffer 1.2.7 Versicherungsschutz für Um-
weltschäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeug-
nisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der Ziffer 1.2.8 für
Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter i.
S. v. Ziffer 1.2.7. Versicherungsschutz besteht in den
Fällen der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn
der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produk-
tions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse
zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inver-
kehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden
können (Entwicklungsrisiko).

3. Leistungen der Versicherung 

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der ge-
setzlichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter
Inanspruchnahme und die Freistellung des Versiche-
rungsnehmers von berechtigten Sanierungs- und Ko-
stentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde
oder einem sonstigen Dritten. 
Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsver-
pflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer
aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleiches zur Sanierung- und Kostentra-
gung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch ge-
bunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versiche-
rers abgegeben oder geschlossen worden sind, bin-
den den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung
des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für
den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom An-
spruch des Dritten freizustellen.

3.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Ab-
wicklung des Schadens oder der Abwehr unberechtig-
ter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen
sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Er-
klärungen im Namen des Versicherungsnehmers ab-
zugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Ver-
waltungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanierungs-
oder Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versi-
cherungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens-
und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Ver-
waltungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen
des Versicherungsnehmers.

3.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umwelt-
schadens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den Ver-
sicherungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentra-
gungsverpflichtung zur Folge haben kann, die Bestel-
lung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer
von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so
trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen
oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren
Kos ten des Verteidigers.

4. Versicherte Kosten 

Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 3.1 geregelten
Leistungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich
notwendiger Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-,

Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten 
4.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten,

natürlichen Lebensräumen oder Gewässern 
4.1.1 die Kosten für die „primäre Sanierung“, d. h. für Sa-

nierungsmaßnahmen, die die geschädigten natürli-
chen Ressourcen und/oder beeinträchtigten Funktio-
nen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand
zurückversetzen;

4.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d.h. für
Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen
Ressourcen und/oder Funktionen, mit denen der Um-
stand ausgeglichen werden soll, dass die primäre Sa-
nierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung
der geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder
Funktionen führt; 

4.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die
Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste
natürlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom
Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem
Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ih-
re Wirkung vollständig entfaltet hat. „Zwischenzeitli-
che Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen
sind, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen
und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder
ihre Funktionen für andere natürliche Ressourcen
nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen der
primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wir-
kung nicht entfaltet haben.
Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme bis zu
einem Gesamtbetrag von 300.000 EUR je Versiche-
rungsfall und zugleich für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres ersetzt.

4.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die
Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumin-
dest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe
beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert
werden, so dass der geschädigte Boden unter
Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädi-
gung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen
zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer Be-
einträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr
darstellt. 

4.3 Die unter Ziffer 4.1 und Ziffer 4.2 genannten Kosten
für Umweltschäden, die auf Grundstücken des Versi-
cherungsnehmers gemäß Ziffer 9.1 oder am Grund-
wasser gemäß Ziffer 9.2 eintreten, sind nur nach be-
sonderer Vereinbarung versichert.

5. Erhöhungen und Erweiterungen 

5.1 Für Risiken der Ziffern 1.2.1 bis 1.2.5 besteht kein
Versicherungsschutz für Erhöhungen und Erweiterun-
gen. Der Versicherungsschutz umfasst aber mengen-
mäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der un-
ter Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 versicherten Risiken. 

5.2 Für Risiken gemäß Ziffer 1.2.6 bis 1.2.8 umfasst der
Versicherungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen
der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus
dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichti-
gen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für
sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.

5.3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Er-
höhungen des versicherten Risikos durch Änderung
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, so-
weit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der
Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) handelt und diese nicht Vorschriften zur
Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum
Gegenstand haben. Der Versicherer kann den Versi-
cherungsvertrag jedoch unter den Voraussetzungen
von Ziffer 26 kündigen.

6. Neue Risiken 

6.1 Für Risiken gemäß Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5, die nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages neu entstehen,
bedarf der Versicherungsschutz besonderer Vereinba-
rung.

6.2 Für Risiken gemäß Ziffer 1.2.6 bis 1.2.8, die nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages neu entstehen,
besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Versi-



cherungsvertrages sofort bis zur Höhe gemäß Ziffer
6.2.3.

6.2.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor-
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch
mit der Beitragsrechnung erfolgen.
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss
der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzuge-
kommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht ver-
strichen war.

6.2.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko ei-
nen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine
Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer
Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige
nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

6.2.3 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer
Entstehung bis zur Einigung i. S. v. Ziffer 6.2.2 auf den
Betrag von 300.000 EUR begrenzt.

6.2.4 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß
Ziffer 6.2 gilt nicht für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen ei-

nes Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit die-
se Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder
Versicherungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen
von Bahnen;

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen;

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und des-
halb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungs-
verträgen zu versichern sind.

7. Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststel-
lung des Umweltschadens durch den Versicherungs-
nehmer, die zuständige Behörde oder einen sonstigen
Dritten. Der Versicherungsfall muss während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei
kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt be-
reits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine
Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen er-
kennbar war. 

8. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

8.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist,
(1) für die Versicherung nach den Risikobausteinen

1.2.1 bis 1.2.5 nach einer Betriebsstörung
(2) für die Versicherung nach Risikobaustein 1.2.6

nach einer Betriebsstörung bei Dritten 
(3) für die Versicherung nach Risikobaustein 1.2.7

nach einer Betriebsstörung bei Dritten – in den Fäl-
len der Ziffer 2.2 auch ohne Vorliegen einer Be-
triebsstörung nach behördlicher Anordnung;

(4) für die Versicherung nach Ziffer 1.2.8 nach einer
Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer oder
Dritten – in den Fällen der Ziffer 2.2 auch ohne
Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördlicher
Anordnung;

Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder so-
weit versichert des Dritten gemäß (2) bis (4) – für Maß-
nahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst
unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die
Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche
Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versiche-
rung fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt
ist.

8.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder
behördlichen Anordnungen i. S. d. Ziffer 8.1 werden
unter den dort genannten Voraussetzungen unbescha-
det der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen
durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Er-
satzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

8.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
8.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen

Störung des Betriebes oder eine behördliche Anord-
nung unverzüglich anzuzeigen und 
alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen
auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und ob-

jektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern
oder den Schadenumfang zu mindern und
auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Wider-
spruch gegen behördliche Anordnungen einzulegen 
oder

8.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzu-
stimmen. 

8.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 8.3
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm
im Rahmen des für Aufwendungen gem. Ziffer 8 ver-
einbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und
objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 8.3
genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehen-
de Aufwendungen in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvor-
liegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer. 
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer
zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objek-
tiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Auf-
wendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Ob-
liegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.

8.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten
Versicherungssumme bis zu einem Gesamtbetrag von
300.000 EUR je Störung des Betriebes oder behördli-
cher Anordnung je Versicherungsfall und zugleich für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres er-
setzt. 
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu ei-
nem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetz-
ten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall
maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es
sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im
Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines frühe-
ren Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versi-
cherungsfälle tatsächlich gemindert hat.

8.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen –
auch soweit sie sich mit Aufwendungen i. S. v. Ziffer
8.1 decken – zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung,
Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen,
Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepach-
tete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers;
auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz
des Versicherungsnehmers standen, auch für solche,
die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert
hat.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Ab-
wehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar ein-
tretenden versicherten Umweltschadens, falls nicht
betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder
Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt
werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind
abzuziehen. 

9. Nicht versicherte Tatbestände 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt:
Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen
Schäden, unabhängig davon, ob diese bereits erhebli-
che nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszu-
stand von Arten und natürlichen Lebensräumen oder
Gewässer haben oder eine Gefahr für die menschliche
Gesundheit darstellen, 

9.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern)
des Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von
ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder
durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt
auch, soweit es sich um dort befindliche geschützte
Arten oder natürliche Lebensräume handelt. 

9.2 am Grundwasser.
9.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grund-

wassers oder seines Fließverhaltens.
9.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten

sind. 
9.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsneh-

mer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses



Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu die-
sem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren. 

9.6 die im Ausland eintreten. 
9.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass

beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet
werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten
oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein
Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht,
soweit solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung be-
ruhen.

9.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige
oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Um-
welt entstehen. 

9.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder
Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem
Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlings-
bekämpfungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe
durch plötzliche und unfallartige Ereignisse bestim-
mungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelan-
gen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abge-
schwemmt werden oder in andere Grundstücke ab-
driften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers
stehen.

9.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Er-
zeugnisse zurückzuführen sind. 

9.11 die zurückzuführen sind auf 
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die

– Bestandteile aus GVO enthalten
– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

9.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger
Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche
behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder un-
zureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht
im erforderlichen Umfang dafür behördlich genehmigt
ist. 

9.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder
Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen.

9.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraft-
fahrzeuganhängers verursachen.
Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder ei-
ne von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch
den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasser-
fahrzeuges in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten)
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle an-
deren Versicherten.
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten
Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeugan-
hänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch i. S.
dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Hal-
ter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
Falls im Rahmen und Umfang dieses Versicherungs-
vertrages eine abweichende Regelung getroffen wur-
de, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht.

9.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer
eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genom-
men werden. 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten)
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle an-
deren Versicherten.
Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen
Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus
– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Tei-
len für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit diese Tei-
le ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahr-
zeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahr-
zeuge bestimmt waren;

– Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder
Raumfahrzeugen oder deren Teilen.

9.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten) richten, die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die
dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

9.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten) richten, die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Her-
steller gegebenen oder nach dem Stand der Technik
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisun-
gen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspek-
tionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige
Reparaturen bewusst nicht ausführen. 

9.18 durch Bergbaubetrieb i. S. d. Bundesberggesetz.
9.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feind-

seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Gene-
ralstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfü-
gungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen;
das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

9.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die
Personen richten, die den Schaden vorsätzlich herbei-
geführt haben. 

9.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die
Personen richten, die den Schaden dadurch verur-
sacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangel-
haftigkeit oder Schädlichkeit
– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

9.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund ver-
traglicher Vereinbarung oder Zusage über die gesetzli-
che Verpflichtung des Versicherungsnehmers hinaus-
gehen. 

9.23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer
gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten
Tiere entstanden sind. Es besteht Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass
er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt
hat. 

9.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen.
9.25 durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW).
9.26 im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern.

10. Versicherungssummen/Maximierung/Serienscha -
denklausel/Selbstbehalt

10.1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet
die im Versicherungsschein angegebene Versiche-
rungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versiche-
rungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungs- oder er-
satzpflichtige Personen erstreckt. Sämtliche Kosten
gemäß Ziffer 4 werden auf die Versicherungssumme
angerechnet.
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung
eintretende Versicherungsfälle durch 
– dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,
– mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beru-
hende Einwirkungen auf die Umwelt,

mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beru-
hende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen
gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachli-
cher und zeitlicher Zusammenhang besteht, oder die
Lieferungen von Erzeugnissen, mit gleichen Mängeln,
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als
ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten die-
ser Versicherungsfälle als eingetreten gilt. 

10.2 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versiche-
rungsfall von den gemäß Ziffer 4 versicherten Kosten
bzw. von den gemäß Ziffer 8 versicherten Aufwendun-
gen vor Eintritt des Versicherungsfalles die im Versi-
cherungsschein genannte Selbstbeteiligung zu tragen.
Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung
der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unbe-
rechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

10.3 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung ei-
nes Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weige-



rung an entstehenden Mehraufwand an Kosten gemäß
Ziffer 4 und Zinsen nicht aufzukommen.

11. Nachhaftung

11.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des voll-
ständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten
Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder
des Versicherungsnehmers, so besteht der Versiche-
rungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
ten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Ver-
sicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren,
mit folgender Maßgabe:
– Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3
Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses an gerechnet.

– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung
des Versicherungsverhältnisses geltenden Versiche-
rungsumfanges, und zwar in Höhe des unver-
brauchten Teils der Versicherungssumme des Versi-
cherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis
endet. 

11.2 Die Regelung der Ziffer 11.1 gilt für den Fall entspre-
chend, dass während der Laufzeit des Versicherungs-
verhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt,
mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Weg-
falls des versicherten Risikos abzustellen ist.

12. Versicherungsfälle im Ausland 

12.1 Versichert sind abweichend von Ziffer 9.6 im Umfang
dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende
Versicherungsfälle, 
– die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anla-
ge oder eine Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziffer 1.2.1
bis 1.2.8 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkei-
ten i. S. d. Ziffer 1.2.6 und 1.2.7 nur, wenn die Anla-
gen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für
das Ausland bestimmt waren; 

– aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teil-
nahme an Ausstellungen und Messen gem. Ziffer
1.2.8.

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend
von Ziffer 1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche
gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-
Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder An-
sprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht
überschreiten. 

12.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind versi-
chert im Umfang dieses Versicherungsvertrages im
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle, 

12.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von
Anlagen oder Teilen i. S. v. Ziffer 1.2.6 oder Erzeugnis-
se i. S. v. Ziffer 1.2.7 zurückzuführen sind, wenn die
Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse ersichtlich für
das Ausland bestimmt waren;

12.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder
Wartung von Anlagen oder Teilen i. S. v. Ziffer 1.2.6
zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Aus-
land erfolgen;

12.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhal-
tung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß Ziffer
1.2.8 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im
Ausland erfolgen.

12.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für
im Ausland gelegener Anlagen oder Betriebsstätten,
z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lä-
ger und dgl.

12.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geld -
institut angewiesen ist.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

13. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten

oder einmaligen Beitrag rechtzeitig i. S. v. Ziffer 14.1
zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die
Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in
der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrich-
ten hat.

14. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster
oder einmaliger Beitrag 

14.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich
nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, je-
doch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten
Jahresbeitrags.

14.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle,
die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Ver-
sicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

14.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer
vom Versicherungsvertrag zurücktreten, solange der
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht
zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

14.4 Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät
der Versicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im
Versicherungsschein genannten Widerrufsfrist von 2
Wochen und Zugang einer Zahlungsaufforderung in
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung
nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

15. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung /
Folgebeitrag 

15.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes
bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Bei-
tragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung an-
gegebenen Zeitpunkt erfolgt.

15.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug,
es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu
vertreten hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestim-
mung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Be-
träge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach Ziffer
15.3 und 15.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

15.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach
Ziffer 15.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

15.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der
Versicherer den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung
einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsneh-
mer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 15.2
Abs. 3 darauf hingewiesen hat.
Die Kündigung kann auch bereits bei der Bestimmung
der Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem
Fall wird die Kündigung zum Ablauf der Zahlungsfrist
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer in diesem
Zeitpunkt noch mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf
ist der Versicherungsnehmer in der Zahlungsaufforde-
rung nach Ziffer 15.2 Abs. 3 hinzuweisen.



Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den an-
gemahnten Betrag, besteht der Versicherungsvertrag
fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf
der Kündigungsfrist nach Ziffer 15.3 und der Zahlung
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz.

16. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermäch-
tigung 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto ver-
einbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Bei-
trag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und
der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig,
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil
der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus
anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berech-
tigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfah-
rens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur
Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er
vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert wor-
den ist.

17. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate
im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche
Beitragszahlung verlangen.

18. Beitragsregulierung 
18.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mit-

zuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten
Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten
sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin-
weis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben
sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Auffor-
derung zu machen und auf Wunsch des Versicherers
nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil
des Versicherers kann dieser vom Versicherungsneh-
mer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festge-
stellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass
ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden
trifft.

18.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-
nehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Bei-
trag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risi-
ken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der
Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte
Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten wer-
den. Alle entsprechend Ziffer 20.1 nach dem Versiche-
rungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Er-
mäßigungen des Mindestbeitrags werden berücksich-
tigt.

18.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung
in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung
gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben
nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung
statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter
Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben
innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mittei-
lung des erhöhten Beitrages erfolgten.

18.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen-
dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung
für mehrere Jahre. 

19. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertra-
ges hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht et-

was anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil
des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem
Versicherungsschutz bestanden hat.

20. Beitragsangleichung

20.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsan-
gleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder
Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Bei-
tragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen
unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der
Beitragsangleichung.

20.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir-
kung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um wel-
chen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr
der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Be-
trieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelas-
senen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen
Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Pro-
zentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch
fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen
gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen
Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung
von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalender-
jahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im
gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

20.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt,
im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejah-
resbeitrag um den sich aus Ziffer 20.2 ergebenden
Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der
veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versiche-
rungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung be-
kannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre
um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen er-
höht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach
Ziffer 20.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den
Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen,
um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlun-
gen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im
letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf
diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vor-
stehenden Absatz ergeben würde.

20.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 20.2 oder 20.3 unter
5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese
Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu
berücksichtigen.

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/
Kündigung

21. Dauer und Ende des Versicherungsvertrages

21.1 Der Versicherungsvertrag ist für die im Versicherungs-
schein angegebene Zeit abgeschlossen.

21.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
verlängert sich der Versicherungsvertrag um jeweils
ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens
drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertrags-
dauer eine Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

21.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
endet der Versicherungsvertrag, ohne dass es einer
Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

21.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des
dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres
kündigen; die Kündigung muss dem Versicherer spä-
testens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Jahres in Schriftform zugegangen sein.

22. Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken teilweise oder vollständig
dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung be-
züglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Bei-
trag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versi-
cherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt be-
antragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis
erlangt.



23. Kündigung nach Beitragsangleichung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-
chung gemäß Ziffer 20.3, ohne dass sich der Umfang
des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem
Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung
wirksam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätes -
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Bei-
tragserhöhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein
Kündigungsrecht.

24. Kündigung nach Versicherungsfall 

24.1 Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden,
wenn
– vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungsko-
sten geleistet wurde oder

– dem Versicherungsnehmer – bei einer Pflichtversi-
cherung dem Versicherer – eine Klage über einen
unter den Versicherungsschutz fallenden Anspruch
auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnah-
men/ Pflichten gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schrift-
form spätestens einen Monat nach der Zahlung von
Sanierungskosten oder der Zustellung der Klage zu-
gegangen sein. 

24.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.

25. Kündigung nach Veräußerung versicherter
 Unternehmen

25.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Umweltschadens-
versicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt
dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die
während der Dauer seines Eigentums sich aus dem
Versicherungsvertrag ergebenden Rechte und Pflich-
ten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnli-
chen Verhältnisses von einem Dritten übernommen
wird.

25.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit
einer Frist von einem Monat,

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit
sofortiger Wirkung oder auf den Schluss
der laufenden Versicherungsperiode 

in Schriftform gekündigt werden.

25.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom
Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach
dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht
bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an
bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versiche-
rung Kenntnis erlangt.

25.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer
laufenden Versicherungsperiode und wird das Versi-
cherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisheri-
ge Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versi-
cherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

25.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versiche-
rer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder
den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt

eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gehen müssen, und der Versicherer den mit dem Ver-
äußerer bestehenden Versicherungsvertrag mit dem
Erwerber nicht geschlossen hätte.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht
für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat
nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer
von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur,
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem
Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der An-
zeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Ver-
äußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm
die Anzeige hätte zugehen müssen.

26. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Ände-
rung oder Erlass von Rechtsvorschriften
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschrif-
ten (s. Ziffer 5.3) ist der Versicherer berechtigt, den
Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versiche-
rer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

27. Mehrfachversicherung
27.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko

in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.
27.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen

ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste,
kann er die Aufhebung des später geschlossenen Ver-
trages verlangen.

27.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-
rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie ver-
langt wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

28. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers 

28.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über
gefahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen
der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den
Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Versi-
cherungsvertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit
zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in
Textform Fragen i. S. d. Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind,
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszu -
üben, den Versicherungsvertrag überhaupt oder mit
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Versicherungsvertrag von einem Vertreter des
Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser
die gefahrerheblichen Umstände, muss sich der Ver -
sicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen.

28.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge-

fahrerheblichen Umständen berechtigen den Versi-
cherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein
Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen An-
gaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge-
macht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Versicherungsvertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.



(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles zurück, darf er den Versicherungs-
schutz nicht versagen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der unvollständig oder
unrichtig angezeigte Umstand weder für den Ein-
tritt des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu,
der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser-
klärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

28.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-
sen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann
der Versicherer den Versicherungsvertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündi-
gen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer
den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte.
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündi-
gen, weil er den Versicherungsvertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsneh-
mer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag
um mehr als 10% oder schließt der Versicherer die
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, kann der Versicherungsnehmer den Versi-
cherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.
Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 28.2 und
28.3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht be-
gründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände an -
zugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf
nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner
Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist
nicht verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffer 28.2
und 28.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-
gen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in Ziffer 28.2 und
28.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannte.

28.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers nach Ziffer 28.2 und 28.3
erlöschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsab-
schluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft
sich auf 10 Jahre, wenn der Versicherungsnehmer
oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder
arglistig verletzt haben.

28.5 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag
wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt un-
berührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer
der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksam-
werden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

29. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versi-
cherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers in-
nerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt
nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der bei-

derseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand,
der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres
als besonders gefahrdrohend.

30. Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Um-
weltschadens und nach Eintritt eines solchen

30.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine
 Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben
wurden, dem Versicherer innerhalb einer Woche nach
Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen.
Das Gleiche gilt 
– wenn gegen den Versicherungsnehmer Ansprüche
auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwen-
dungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanie-
rung eines Umweltschadens erhoben werden,

– bei einem behördlichen Tätigwerden wegen der
Vermeidung oder Sanierung eines Umweltschadens
gegenüber dem Versicherungsnehmer.

30.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Ver-
sicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu infor-
mieren über:
– seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz oblie-
gende Information an die zuständige Behörde,

– den Erlass eines Mahnbescheids,
– eine gerichtliche Streitverkündung,
– die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördli-
chen oder gerichtlichen Verfahrens.

30.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für
die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen.
Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit
es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat
dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mit-
geteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke
übersandt werden.

30.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit
Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versiche-
rer abzustimmen. 

30.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungs-
akt im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder
die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer
Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

30.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen
Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der Versi-
cherungsnehmer dem Versicherer die Führung des
Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen
Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsan-
walt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versi-
cherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die
angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

31. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
31.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit

aus diesem Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt
des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Ver-
sicherer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Mo-
nats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung
fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündi-
gungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

31.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsver-
trag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsneh-
mer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-
rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt
des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der
Versicherer den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Ob-
liegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen.



Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arg -
listig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 31.1 zu-
stehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

32 Mitversicherte Personen 

32.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer
selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf
die Versicherten entsprechend anzuwenden. Die Be-
stimmungen der Ziffer 6 gelten nicht, wenn das neue
Risiko nur in der Person eines Versicherten entsteht.

32.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsver-
trag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer
zu. Er ist neben den Versicherten für die Erfüllung der
Obliegenheiten verantwortlich.

33. Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers we-
der abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtre-
tung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

34. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften -
änderung

34.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Er-
klärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden.

34.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach
der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt
entsprechend für den Fall einer Namensänderung des
Versicherungsnehmers.

34.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für sei-
nen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Be-
stimmungen der Ziffer 34.2 entsprechende Anwen-
dung.

35. Verjährung

35.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich
nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches.

35.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei
dem Versicherer angemeldet worden, ist die Ver-
jährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt ge-
hemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers
dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

36. Zuständiges Gericht 

36.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person,
ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

36.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person,
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der
Versicherungsnehmer eine juristische Person, be-
stimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem
Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsneh-
mers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsneh-
mer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditge-
sellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

36.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

37. Anzuwendendes Recht 

Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.

38. Kumulklausel

Besteht für mehrere Versicherungsfälle 
– die auf derselben Ursache beruhen oder 
– die auf den gleichen Ursachen, zwischen denen ein
innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang besteht, beruhen,

Versicherungsschutz sowohl nach dieser Umweltscha-
dens-, der Umwelthaftpflicht-, als auch nach der Be-
triebs-/Berufshaftpflichtversicherung, so besteht für
jeden dieser Versicherungsfälle Versicherungsschutz
nur im Rahmen der für ihn vereinbarten Versiche-
rungssumme.
Für alle diese Versicherungsfälle steht bei gleicher
Versicherungssumme diese maximal einmal zur Verfü-
gung.
Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht un-
ter Berücksichtigung der Zuordnung gemäß Satz 1 für
alle Versicherungsfälle maximal die höhere Versiche-
rungssumme zur Verfügung.
Sofern die in der Umweltschadens- bzw. der Umwelt-
haftpflicht- bzw. der Betriebshaftpflichtversicherung
gedeckten Versicherungsfälle in unterschiedliche Ver-
sicherungsjahre fallen, ist für die Bestimmung der ma-
ximalen Versicherungssumme für sämtliche Versiche-
rungsfälle das Versicherungsjahr maßgeblich, in dem
der erste gedeckte Versicherungsfall eingetreten ist.
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Teil I Allgemeine Bestimmungen
1. Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
und den nachfolgenden Vereinbarungen die gesetzliche
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungs-
nehmers aus allen seinen sich aus der Betriebsbe-
schreibung ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhält-
nissen und Tätigkeiten. 

Vertragsteile:
Im Einzelnen befinden sich die Bestimmungen zur 
– Betriebs- bzw. Berufshaftpflicht-Versicherung in Teil I
und Teil II, Teil V und für das Produkthaftpflicht- Risi -
ko zusätzlich Teil III

– Umwelthaftpflicht-Versicherung in Teil I (sofern nicht
etwas anderes bestimmt ist) und Teil IV

2. Versehensklausel
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf verse-



hentlich nicht gemeldete, nach Beginn der Versicherung
eingetretene Risiken die im Rahmen des Betriebes lie-
gen und weder nach den Allgemeinen noch Besonde-
ren Bedingungen des Vertrages von der Versicherung
ausgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich
des Versäumnisses bewusst geworden ist, unverzüglich
die entsprechende Anzeige zu erstatten und den da-
nach zu vereinbarenden Beitrag von Gefahreneintritt an
zu entrichten. 
Die Bestimmungen der Versehensklausel gelten nicht
für die Umwelthaftpflicht-Versicherung. 

3. Mitversicherte Personen (für Schulen und Kindergär-
ten gilt ausschließlich Teil V Ziffer 1.2)

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persön -
liche gesetzliche Haftpflicht 
1. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsneh-
mers und solcher Personen, die er zur Leitung oder
Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder ei-
nes Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigen-
schaft; 

2. sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen und in den
Betrieb des Versicherungsnehmers durch Vertrag
eingegliederten Mitarbeiter fremder Unternehmen
für Schäden, die diese in Ausführung ihrer dienstli-
chen Verrichtung verursachen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versi-
cherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch
(SGB VII) handelt. Das Gleiche gilt für solche Dien-
stunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten, die in Ausübung oder infolge des Dienstes An-
gehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

3. Der Versicherungsschutz gemäß Ziffer 1 und 2 be-
steht auch, wenn
– die vorgenannten Personen für den versicherten
Betrieb, z. B. als Fachkräfte für Arbeitssicherheit,
Sicherheitsbeauftragte (auch Beauftragte für Im-
missionsschutz, Strahlenschutz, Gewässerschutz
und Abfallbeseitigung), Datenschutzbeauftragte,
Betriebsräte, Betriebsärzte und deren Hilfsperso-
nen – auch bei Gewährung „Erster Hilfe“ außer-
halb des Betriebes – tätig werden.

– die vorgenannten Personen aus ihrer frühren
dienstlichen Tätigkeit für den versicherten Betrieb
in Anspruch genommen werden.

4. des jeweiligen angestellten „verantwortlichen Bau-
leiters“ im Sinne der Bauordnung der einzelnen
Bundesländer, auch für den Fall, dass dessen Auf-
gaben über die eigentliche Betriebstätigkeit für den
Versicherungsnehmer hinausgehen.

4. Subunternehmer 
Im Rahmen des Vertrages und der im Versicherungs-
schein aufgeführten Betriebsbeschreibung ist mitversi-
chert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus der Beauftragung fremder Unternehmen ein -
schließlich Transportunternehmen (insoweit abweichend
von Teil I Ziffer 6.2.1) mit der Ausführung von Verrich-
tungen im Interesse des versicherten Betriebes.
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der frem-
den Unternehmen und ihres Personals.

5. Deckungserweiterungen

5.1 Vorsorgeversicherung
Für Risiken (nicht jedoch für die Umwelthaftpflicht-Ver-
sicherung – siehe hierzu Teil IV Ziffer 2.1), die für den
Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung
neu entstehen, besteht im Rahmen des Vertrages Versi-
cherungsschutz. Dieser beginnt sofort mit ihrem Eintritt,
ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf.
Für die Vorsorgeversicherung gelten – abweichend von
Ziffer 4.2 AHB – die vertraglich vereinbarten Versiche-
rungssummen. 

5.2 Auslandsdeckung (für Schulen und Kindergärten gilt
ausschließlich Teil V, Ziffer 1.3, für Schausteller Teil V,
Ziffer 14 und für die Umwelthaftpflicht-Versicherung 
Teil IV, Ziffer 8)
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

wegen im europäischen Ausland vorkommender Versi-
cherungsfälle
– aus Anlass von Bau-, Montage-, Wartungs- und Re-
paraturarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst)
oder aus sonstigen Leistungen;

– durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer
dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen

und darüber hinaus wegen im Ausland vorkommender
Versicherungsfälle
– aus Anlass von Geschäfts- und Dienstreisen oder
aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen,
Messen und Märkten. Bau-, Montage-, Wartungs-
und Reparaturarbeiten (auch Inspektion und Kun-
dendienst) oder sonstige Leistungen gelten nicht als
Ge schäfts reisen;

– durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind,
ohne dass der Versicherungsnehmer sie dorthin ge-
liefert hat oder hat liefern lassen.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der
Haftpflicht für im Ausland gelegene Betriebsstätten
(z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lä-
ger und dergleichen) sowie eine Erweiterung des Ex-
port-, Arbeits- oder Leistungsrisikos auf Länder außer-
halb Europas.
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versi-
cherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit
der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche
gegen den Versicherungsnehmer und die unter Ziffer
3.1 genannten Personen aus Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).
Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts -
kos ten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos -
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Eu-
ropäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro -
päischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist. 
Bei Versicherungsfällen in USA und Kanada sowie de-
ren Territorien oder Ansprüchen, die in den USA und
Kanada sowie deren Territorien geltend gemacht wer-
den, findet eine evtl. vereinbarte Selbstbeteiligung (sie-
he Versicherungsschein) bei Geschäftsreisen sowie bei
der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen
und Märkten keine Anwendung.
Auf die Risikoabgrenzungen (Ziffer 6) wird besonders
hingewiesen.

5.3 Nachhaftung
Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der
endgültigen und völligen Betriebs- und/oder Produkti-
ons- und Lieferungseinstellung bzw. Beendigung der
Berufsausübung (nicht aus irgendwelchen anderen
Gründen, wie z. B. Änderung der Rechtsform, Kündi-
gung durch einen Vertragspartner) beendet, besteht –
mit Ausnahme der Umwelthaftpflicht-Versicherung –
Versicherungsschutz für nach Beendigung des Versi-
cherungsvertrages eintretende Versicherungsfälle, die
vor diesem Zeitpunkt verursacht wurden.
Der Nachhaftungszeitraum entspricht der abgelaufenen
Laufzeit dieses Versicherungsvertrages, höchstens je-
doch 5 Jahre.
Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nach-
haftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfan-
ges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der
Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem
das Vertragsverhältnis endet.

5.4 Abwasserschäden
Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Ziffer
7.14.1 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-



rungsnehmers wegen Sachschäden, die durch Abwäs-
ser entstehen. Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden
an Entwässerungsleitungen durch Verschmutzungen
und Verstopfungen und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden.
Ziffer 7.10.2 AHB bleibt unberührt.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

5.5 Schiedsgerichtsvereinbarungen
Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Ein-
tritt eines Versicherungsfalles beeinträchtigt den Versi-
cherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgen-
den Mindestanforderungen entspricht:
– Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei
Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein
und soll die Befähigung zum Richteramt haben.
 Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiede-
nen Ländern, darf er keinem Land der Parteien an-
gehören.

– Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem
Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen
(ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern
dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren er-
möglicht wurde). Das anzuwendende materielle
Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichtsver-
einbarung festgelegt sein.

– Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und
begründet. In seiner Begründung sind die die Ent-
scheidung tragenden Rechtsnormen anzugeben.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versi-
cherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren un-
verzüglich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwir-
kung am Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der
Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des ordentli-
chen Rechtsweges zu ermöglichen. Hinsichtlich der
Auswahl des vom Versicherungsnehmer zu benennen-
den Schiedsrichters ist dem Versicherer eine entschei-
dende Mitwirkung einzuräumen.

5.6 Erweiterter Strafrechtsschutz
Ziffer 5.3 AHB erhält folgende Fassung: „In einem Straf-
verfahren wegen eines Ereignisses, das einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur
Folge haben kann, übernimmt der Versicherer die Ge-
richtskosten sowie die gebührenordnungsmäßigen –
gegebenenfalls auch die mit dem Versicherer beson-
ders vereinbarten höheren – Kosten der Verteidigung“.
Anstelle von Ziffer 6.5 und Ziffer 6.6 AHB gilt Folgen-
des: „Die Aufwendungen des Versicherers gemäß Ab-
satz 1 werden nicht als Leistungen auf die Versiche-
rungssumme angerechnet“. 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben
Geldbußen, Geldstrafen und Strafvollstreckungskosten.

5.7 Aktive Werklohnklage (sofern besonders vereinbart,
siehe Versicherungsschein) 

5.7.1 Der Versicherer trägt – insoweit ergänzend zu Ziffer 5
und Ziffer 6 AHB – die gebührenordnungsgemäßen
Kos ten für die gerichtliche Durchsetzung von Werklohn-
forderungen des Versicherungsnehmers gegen seinen
Auftraggeber, soweit
– der Auftraggeber des Versicherungsnehmers auf-
grund eines behaupteten Haftpflichtanspruchs, der
unter den Versicherungsschutz dieses Vertrages fal-
len würde (deliktischer Schadenersatzanspruch), die
Aufrechnung mit Schadenersatzansprüchen erklärt
hat und

– es sich bei dem Auftraggeber nicht um einen öffent-
lichen Auftraggeber (z. B. Städte, Kommunen, Ge-
meinden, Staat) handelt und

– die Werklohnforderung an sich in voller Höhe un-
strittig ist. Als Nachweis, dass die Werklohnklage un-
strittig ist, hat der Versicherungsnehmer ein schrift -
liches Abnahmeprotokoll des Werkes einzureichen,
von welchem der Werklohn einbehalten wurde.

Dies gilt nicht, wenn und soweit der Auftraggeber Ver-
tragserfüllungs- oder Gewährleistungsansprüche gel-
tend macht.

5.7.2 Der Versicherer trägt die Kosten in dem Verhältnis, in
dem der Schadenersatzanspruch zur geltend gemach-
ten Werklohnklage steht.

5.7.3 Der Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn
durch ein Urteil festgestellt wird, dass die Werklohnfor-
derung ganz oder teilweise aus anderen als unter Ziffer
5.7.1 genannten Gründen unbegründet ist.

5.7.4 Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so trägt der
Versicherer die Kosten anteilig in Höhe der Vergleichs -
quote.

5.7.5 Versicherungsschutz besteht nur unter der Vorrauset-
zung, dass der einbehaltene Werklohn je Werk die im
Versicherungsschein ausgewiesene Höchstsumme nicht
übersteigt. Sofern diese Begrenzung überschritten wird,
entfällt der Versicherungsschutz für den gesamten Auf-
trag, durch welchen diese Grenze überschritten wird.

5.7.6 Für einbehaltenen Werklohn, der unter der im Versiche-
rungsschein ausgewiesenen Mindestsumme liegt, be-
steht kein Versicherungsschutz.

5.8 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versiche-
rungsnehmers
Eingeschlossen sind – teilweise abweichend von Ziffer
7.4.1 in Verbindung mit Ziffer 7.5 AHB – auch An-
sprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungs-
nehmers und ihrer Angehörigen, wenn der Schaden
durch einen Umstand verursacht wird, der nicht im
 Zuständigkeitsbereich des betreffenden gesetzlichen
Vertreters liegt.

5.9 Ansprüche Mitversicherter Personen untereinander
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4.3 und
Ziffer 7.4.4 AHB – auch Haftpflichtansprüche mitversi-
cherter natürlicher Personen untereinander wegen 
– Sachschäden
– Personenschäden, bei denen es sich nicht um Ar-
beitsunfälle und Berufskrankheiten in dem Betrieb
handelt, in dem die schadenverursachende Person
beschäftigt ist.

5.10 Mangelbeseitigungsnebenkosten (Erläuterung) 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Sachschä-
den, die als Folge eines mangelhaften Werkes auftreten,
und erfasst insoweit auch die Kosten, die erforderlich
sind, um die mangelhafte Werkleistung zum Zwecke der
Schadenbeseitigung zugänglich zu machen und um
den vorherigen Zustand wieder herzustellen. 
Nicht versichert sind diese Kosten, wenn sie nur zur
Nachbesserung aufgewendet werden, ohne dass ein
Folgeschaden eingetreten ist sowie die Kosten des Ver-
sicherungsnehmers für die Beseitigung des Mangels an
der Werkleistung selbst.

6. Risikoabgrenzungen 

6.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht
– aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb
oder Beruf eigen noch sonst dem versicherten Risi-
ko zuzurechnen sind

– wegen Schäden an Kommissionsware;
– aus der Herstellung, Verarbeitung und der Beförde-
rung von Sprengstoffen oder aus ihrer Lagerung zu
Großhandelszwecken; ferner aus der Veranstaltung
oder dem Abbrennen von Feuerwerken;

– wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG),
soweit es sich um die Beschädigung von Grund-
stücken, deren Bestandteilen und Zubehör handelt;

– wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des
§ 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser-
und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubex-
plosionen;

– wegen Schäden, die durch bewusst vorschriftswid-
rige Sicherung der Grubenränder bei Sandgruben,
Steinbrüchen und dergleichen entstehen;

– wegen Schäden aus Anlass von Einreiß- und Ab-
brucharbeiten, sofern diese nicht nur und im Rah-
men von Neu- und Umbaumaßnahmen erfolgen.
Ausgeschlossen bleiben Sachschäden in einem
Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißen-
den Bauwerkes entspricht. Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein;

– wegen Schäden durch Sprengungen jeder Art, so-
fern nicht eine besondere Vereinbarung hierüber mit
dem Versicherer getroffen worden ist. Auch wenn
eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind
in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden, die an
Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m
entstehen;

– wegen Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Unter-
grundbahnbau (auch bei offener Bauweise);

– wegen Schäden aus dem Verändern der Grundwas-
serverhältnisse;



– wegen Schäden im Zusammenhang mit elektroma-
gnetischen Feldern;

– wegen Ansprüchen gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den
Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts-, oder
sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder
explosiblen Stoffen verursachen;

– wegen Sach- und Vermögensschäden;
– an Daten, Datenträgern und Programmen durch
Datenverarbeitung, insbesondere durch falsche
oder fehlerhafte Daten, Programme oder Hard-
ware:

– durch vom Versicherungsnehmer hergestellte, ge-
lieferte, modifizierte oder installierte Software,

und alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden,
– wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb
von Anlagen oder Einrichtungen zur Zwischen- oder
Endablagerung von Abfällen, soweit es sich nicht
um eine kurzfristige Zwischenlagerung eigener Ab-
fälle auf dem Betriebsgelände handelt;

– wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen, die
darauf zurückzuführen sind, dass Stoffe;
– ohne Genehmigung des Inhabers bzw. Betreibers
der Deponie / Abfallentsorgungsanlage; 

– unter bewusster Nichtbeachtung von dem Ge-
wässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnun-
gen, an den Versicherungsnehmer gerichteten
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen;

– unter bewusster Nichtbeachtung von Auflagen
und Hinweisen des Inhabers bzw. Betreibers der
Deponie / Abfallentsorgungsanlage oder seines
Personals; 

– unter bewusster fehlerhafter oder unzureichender
Deklaration;

zwischen-, endgelagert oder anderweitig entsorgt
werden.
Ausgeschlossen ist ferner die Haftpflicht für Schä-
den durch Stoffe, die nicht auf einer behördlich ge-
nehmigten Deponie oder einem sonstigen behörd-
lich hierfür genehmigten Platz gelagert (zwischen-
oder endgelagert) wurden;

– aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförde-
rung von Personen oder Sachen sowie aus der
selbständigen und nichtselbständigen Teilnahme am
Eisenbahnbetrieb;

– wegen Personenschäden durch die im Geltungsbe-
reich des Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbrau-
cher abgegebenen Arzneimittel, für die der Versi-
cherungsnehmer in der Eigenschaft als pharmazeu-
tischer Unternehmer im Sinne des AMG eine De -
ckungsvorsorge zu treffen hat;

– wegen Schäden aus Infektionen mit den Erregern
des Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)
und deren Folgen;

– wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereig-
nissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen
von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schä-
den durch höhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkräfte ausgewirkt haben;

– aus Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharak-
ter, insbesondere punitive oder exemplary damages.

– aus Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270
und den damit im Zusammenhang stehenden Re-
gressansprüchen nach Art. 1147 des französischen
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen ande-
rer Länder.

6.2 Kraft-, Luft-, Raum- und Wasserfahrzeuge
6.2.1. Für die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von

Kraft- und Wasserfahrzeugen gilt: 
6.2.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die

der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Kraftfahr-
zeuganhängers verursachen (siehe aber Teil II Ziffer 3).

6.2.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder
für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeu-
ges in Anspruch genommen werden.

6.2.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten)
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle an-
deren Versicherten. 

6.2.1.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 6.2.1.1 und 6.2.1.2 genann-
ten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeugan-
hänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne
dieser Bestimmungen, wenn keine dieser Personen
Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

6.2.2. Für die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von
Luft- und Raumfahrzeugen gilt:

6.2.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft-
oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

6.2.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten)
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle an-
deren Versicherten. 

6.2.2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
 – der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Tei-
len für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile
ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge
bestimmt waren,

 – Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder
Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen, den mit diesen beförderten Sachen, der Insassen
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden
sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder
Raumfahrzeuge.

6.3 Arbeits- oder Liefergemeinschaften
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teil-
nahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch
dann, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Ar-
beits- oder Liefergemeinschaft selbst richtet.
Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaf-
ten gelten unbeschadet der sonstigen Vertragsbedin-
gungen (insbesondere der Versicherungssummen) fol-
gende Bestimmungen:

6.3.1 Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote
beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung des
Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Lieferge-
meinschaft entspricht. Dabei ist es unerheblich, welcher
Partnerfirma die schadenverursachenden Personen
oder Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumate-
rialien usw.) angehören.

6.3.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben An-
sprüche wegen Schäden an den von den einzelnen
Partnern in die Arbeits- oder Liefergemeinschaft einge-
brachten oder von der Arbeits- oder Liefergemeinschaft
beschafften Sachen und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden, gleichgültig, von wem die Schäden
verursacht wurden.

6.3.3 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner
der Arbeits- oder Liefergemeinschaft untereinander so-
wie Ansprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft ge-
gen die Partner und umgekehrt.

6.3.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich inner-
halb der vereinbarten Versicherungssummen über Ziffer
6.3.1 hinaus für den Fall, dass über das Vermögen ei-
nes Partners das Insolvenzverfahren eröffnet oder die
Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und für
diesen Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrages
kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem
Versicherungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit für
ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der da-
durch erforderlichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag
verbleibt.

6.3.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffern 6.3.1 bis
6.3.3 besteht auch für die Arbeits- oder Liefergemein-
schaft selbst.

6.4 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland gel-
tend gemacht werden
Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht wer-
den, gilt:



6.4.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts -
kos ten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos -
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind.

6.4.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Eu-
ropäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro -
päischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist.

7. Kumulklausel
Besteht für mehrere Versicherungsfälle 
– die auf derselben Ursache beruhen oder 
– die auf den gleichen Ursachen, zwischen denen ein
innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang besteht, beruhen,

Versicherungsschutz sowohl nach dieser Betriebs-/Be-
rufshaftpflicht-, der Umwelthaftpflicht-, als auch nach
der Umweltschadensversicherung (gleichgültig, ob als
Teil dieser Haftpflichtversicherung oder durch separaten
Vertrag), so besteht für jeden dieser Versicherungsfälle
Versicherungsschutz nur im Rahmen der für ihn verein-
barten Versicherungssumme.
Für alle diese Versicherungsfälle steht bei gleicher Ver-
sicherungssumme diese maximal einmal zu Verfügung.
Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht un-
ter Berücksichtigung der Zuordnung gemäß Satz 1 für
alle Versicherungsfälle maximal die höhere Versiche-
rungssumme zur Verfügung.
Sofern die in der Betriebs-/Berufshaftpflicht- bzw. der
Umwelthaftpflicht- bzw. der Umweltschadensversiche-
rung gedeckten Versicherungsfälle in unterschiedliche
Versicherungsjahre fallen, ist für die Bestimmung der
maximalen Versicherungssumme für sämtliche Versi-
cherungsfälle das Versicherungsjahr maßgeblich, in
dem der erste gedeckte Versicherungsfall eingetreten
ist.

Teil II Allgemeines Betriebsrisiko
1. Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz für Schäden aus dem Betrieb
des Unternehmens bzw. Ausübung des Berufes richtet
sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB), dem Teil I und
den folgenden Vereinbarungen.

2. Mitversicherung von Nebenrisiken 
Mitversichert ist – auch ohne besondere Anzeige – die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
allen betrieblichen oder branchenüblichen Nebenrisi-
ken, insbesondere 
1. als Eigentümer und Besitzer (z. B. als Mieter, Päch-
ter, Nutznießer oder Leasingnehmer) von Grund-
stücken – nicht jedoch von Luftlandeplätzen –, Ge-
bäuden oder Räumlichkeiten, die ausschließlich für
den versicherten Betrieb oder für Wohnzwecke des
Versicherungsnehmers und seiner Betriebsangehöri-
gen benutzt werden. Die Vermietung/Verpachtung
an Dritte ist bis zu dem im Versicherungsschein
ausgewiesenen Bruttojahresmiet- oder Pachtwert
mitversichert. Wird dieser Betrag überschritten, ist
für den Mehrbetrag, der am Ende des Versiche-
rungsjahres zu melden ist, der entsprechende Tarif-
beitrag zu entrichten.
Versichert sind hierbei Schäden infolge von Ver-
stößen gegen die dem Versicherungsnehmer in den
o. g. Eigenschaften obliegenden Pflichten (z. B. bau-
liche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streu-
ung der Gehwege bei Winterglätte, Schneeräumen
auf dem Bürgersteig und Fahrdamm).
Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke,
Gebäude und Räumlichkeiten auch die gesetzliche
Haftpflicht 

– des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Un-
ternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbau-
ten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten). 
Übersteigen die während eines Versicherungsjah-
res aufgewendeten Baukosten die im Versiche-
rungsschein ausgewiesene Summe, so ist für den
Mehrbetrag, der am Ende eines Versicherungs-
jahres zu melden ist, der entsprechende Tarifbei-
trag zu entrichten;

– des Versicherungsnehmers als Betreiber von
Photovoltaikanlagen auf eigenen Betriebsgrund-
stücken. Der Versicherungsschutz besteht auch
dann, wenn Strom gegen Entgelt ins öffentliche
Netz eingespeist wird;

– des Versicherungsnehmers als Betreiber von So-
larthermieanlagen auf eigenen Betriebsgrund-
stücken. Der Versicherungsschutz besteht auch
dann, wenn Warmwasser gegen Entgelt an Mieter
und sonstige Dritte in den aufgeführten Objekten
abgegeben wird;

– des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer
aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung
bis zum Besitzwechsel bestand;

– der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Rei-
nigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung
der Grundstücke beauftragten Personen für An-
sprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausfüh -
rung dieser Verrichtungen erhoben werden. 
Aus geschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
Personenschäden, bei denen es sich um Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetz-
buch (SGB VII) handelt. Das Gleiche gilt für sol-
che Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des
Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zu-
gefügt werden. 

– der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in
dieser Eigenschaft.

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14.2
und Ziffer 7.10.2 AHB – Haftpflichtansprüche wegen
Senkungen eines Grundstücks oder Erdrutschungen.
Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich
daraus ergebenden Vermögensschäden am Bau -
grund stück selbst und/oder den darauf befindlichen
Gebäuden oder Anlagen.
Soweit vorstehender Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14.1
AHB – Haftpflichtansprüche Dritter wegen Sach-
schäden die durch Abwässer aus dem Rückstau
des Straßenkanals auftreten. Ziffer 7.10.2 AHB
bleibt unberührt. Diese Deckungserweiterung findet
für die Umwelthaftpflicht-Versicherung keine An-
wendung.

2. als Tierhalter mit Einschluss der gesetzlichen Haft-
pflicht 
– des Tierhüters in dieser Eigenschaft sofern er
diese Tätigkeit nicht gewerbsmäßig ausführt 

– sowie als Fuhrwerksbesitzer.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die
gesetzliche Haftpflicht als Halter von Hunden, die
nach den Verordnungen oder den Gesetzen des je-
weiligen Bundeslandes, in dem die Hunde gehalten
werden, als gefährlich oder als Kampfhunde einge-
stuft sind oder für die das Bestehen einer Haft-
pflichtversicherung nachzuweisen ist.

3. aus dem Vorhandensein elektrischer Leitungen und
der Abgabe elektrischer Energie.

4. aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen
einschließlich der Vorführung von Produkten und
Fabrikationsmethoden. Mitversichert ist die Abgabe
von Werbematerial, Werbegeschenken, Proben,
Produktmustern sowie die Bewirtung der Messe -
gäste während dieser Veranstaltungen.

5. aus Reklameeinrichtungen (z. B. Transparenten,
 Reklametafeln, Leuchtröhren und dgl.). 

6. aus betrieblichen Veranstaltungen (z. B. Betriebsfei-
ern und -ausflügen, „Tag der offenen Tür“ sowie aus
der Durchführung von Betriebs- und Baustellenbe-
sichtigungen und -begehungen).



Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haft-
pflicht der Betriebsangehörigen aus der Betätigung
im Interesse der Veranstaltung, soweit es sich nicht
um rein private Handlungen oder Unterlassungen
handelt.

7. aus der Beschäftigung von haupt- und nebenberuf-
lichen Betriebsärzten und deren Hilfspersonal zur
ärztlichen Betreuung und Untersuchung der Be-
triebsangehörigen, Leistung „Erster Hilfe“ und Über-
wachung hygienischer Erfordernisse im Betrieb.
Eingeschlossen in den Versicherungsschutz ist auch
die gesetzliche Haftpflicht aus der Verwendung von
Sanitätseinrichtungen, in der Heilkunde anerkannten
Apparaten und Geräten sowie die Abgabe von in
der Heilkunde anerkannten Medikamenten an Be-
triebsangehörige.
In Abänderung von Ziffer 7.12 und Ziffer 7.10.2 AHB
gelten die Gefahren mitversichert, die mit dem Be-
sitz und der Verwendung von deckungsvorsorgefrei-
en Röntgenapparaten zu medizinischen Untersu-
chungszwecken durch den Betriebsarzt oder des-
sen Hilfspersonal verbunden sind. Diese Deckungs-
erweiterung findet für die Umwelthaftpflicht-Versi-
cherung keine Anwendung.
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haft-
pflicht der Ärzte und ihrer Hilfspersonen aus dienst-
lichen Verrichtungen im Betrieb. In Abänderung von
Ziffer 7.4.3 AHB sind Schadenersatzansprüche der
Betriebsangehörigen gegen die Betriebsärzte einge-
schlossen. Ausgeschlossen sind Haftpflichtan-
sprüche aus Personenschäden, bei denen es sich
um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb
des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch (SGB VII) handelt. Das Gleiche gilt für sol-
che Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des
Diens tes Angehörigen derselben Dienststelle zuge-
fügt werden. 

8. aus der Unterhaltung und dem Einsatz einer Be-
triebs- oder Werksfeuerwehr, auch bei Hilfeleis -
tungen und Übungen außerhalb des Betriebes.

9. aus Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige
(z. B. Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungshei-
men, Kindergärten und dergleichen), auch wenn sie
gelegentlich durch Betriebsfremde in Anspruch ge-
nommen werden, sowie aus der Unterhaltung von
Betriebssportgemeinschaften und dem Überlassen
von Plätzen, Räumen und Geräten an diese.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Be-
triebssportgemeinschaft sowie die persönliche ge-
setzliche Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer Betäti-
gung in dieser, soweit es sich nicht um Handlungen
oder Unterlassungen privater Natur handelt.

10. aus dem erlaubten Besitz und dem Gebrauch von
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und
deren Überlassung an mit dem Schutz des Betrie-
bes beauftragte Betriebsangehörige.
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haft-
pflicht der Waffenträger aus dem Gebrauch der
Waffen in Ausübung dienstlicher Verrichtungen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Per-
sonenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch 
(SGB VII) handelt; das Gleiche gilt für solche Dien-
stunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten, die in Ausübung oder infolge des Dienstes An-
gehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. 
Nicht versichert ist der Besitz und Gebrauch von
Waffen zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Hand-
lungen.

11. aus Besitz und Betrieb von Seil-, Schwebe- und
Feldbahnen, die lediglich der Beförderung von Sa-
chen dienen.

12. aus Besitz und Gebrauch von nicht selbstfahrenden
Arbeitsmaschinen, Kränen, Winden und Gerüsten
sowie deren gelegentliche Überlassung an Dritte.

13. aus dem Betrieb von Anschlussgleisen und der Be-
nutzung von Anlagen der Deutsche Bahn AG. 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 
AHB – die der Deutsche Bahn AG gegenüber
gemäß den Allgemeinen Bedingungen für Privat -
gleisanschlüsse (PAB) durch Vertrag übernommene

gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts
(nicht jedoch eine darüber hinausgehende zusätzli-
che vereinbarte Haftung) des Versicherungsnehmers
sowie – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die Haft-
pflicht wegen Waggonbeschädigung, soweit es sich
nicht um Be- und Entladeschäden handelt (bei Be-
und Entladeschäden siehe jedoch Teil II, Ziffer 4.4)

14. als Inhaber von Verkaufsstellen für Zwecke des ver-
sicherten Betriebes.

15. aus dem Besitz und der Unterhaltung von Kraftfahr-
zeugpflegestationen, Tankstellen und Tankanlagen,
auch wenn sie von Betriebsangehörigen und gele-
gentlich von Betriebsfremden in Anspruch genom-
men werden. Hierzu zählt auch die Treibstoffabgabe
an Betriebsangehörige sowie gelegentlich an Be-
triebsfremde.
Ziffer 7.10.2 AHB bleibt unberührt.
Bei Schäden an den Fahrzeugen und deren Inhalt
bleibt es bei den Ausschlüssen gemäß Ziffer 7.6
und Ziffer 7.7 AHB.

3. Nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige
Kraftfahrzeuge (sofern besonders vereinbart, siehe
Versicherungsschein)

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus Besitz, Halten und Gebrauch von
eigenen und dem Einsatz von gemieteten oder geliehe-
nen Kraftfahrzeugen /Baumaschinen und Anhängern,
soweit sie nachstehend aufgeführt sind sowie aus dem
gelegentlichen Verleih oder Vermieten solcher Kraftfahr-
zeuge/Baumaschinen und Anhängern (die persönliche
gesetzliche Haftpflicht der Entleiher bzw. Mieter fällt
nicht unter den Versicherungsschutz), wie
– nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen ver-
kehrende Kraftfahrzeuge und Anhänger ohne Rück-
sicht auf eine Höchstgeschwindigkeit (siehe Hin-
weis*);

– Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h Höchstge-
schwindigkeit;

– Hub- und Gabelstapler sowie selbstfahrende Ar-
beitsmaschinen (siehe Hinweis**) mit nicht mehr als
20 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Zif-
fer 4.3.1 AHB.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffent-
lichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderli-
che Fahrerlaubnis hat.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

4. Deckungserweiterungen

4.1 Vermögensschäden / Verletzung Daten schutz -
gesetze

4.1.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzli-
che Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der
Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

Wichtige Hinweise:
*) Bei Betriebsgrundstücken und -grundstücksteilen, die Besuchern, Kunden oder Liefe-
ranten zugänglich sind, handelt es sich um sogenannte beschränkt öffentliche Ver-
kehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und Hub-
und Gabelstapler sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer Höchstgeschwin-
digkeit von mehr als 20 km/h, die ausschließlich oder gelegentlich auf solchen Be-
triebsgrundstücken oder Baustellen verkehren, sind versicherungspflichtig, mit der Fol-
ge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Versicherung abgeschlossen werden muss.
Auch bei einer behördlicherseits erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht – Aus-
nahmegenehmigung nach § 70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO – bleibt die Versicherungspflicht
bestehen. 

**) Hub- und Gabelstapler sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart für das Aufnehmen,
Heben, Bewegen und Positionieren von Lasten bestimmt und geeignet sind. 
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren
besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Verrichtung von
Arbeiten, nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind
und die zu einer vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge
gehören.
Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Hub- und Gabelstapler sowie Arbeitsma-
schinen beim Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre
durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Für diese
Fahrzeuge ist der Abschluss einer Kraftfahrzeug-Haftpflicht-Versicherung erforderlich.



Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden 
– durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem
Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) herge-
stellte oder gelieferte Sachen, erbrachten Arbeiten
oder sonstige Leistungen;

– aus planender, beratender, bau- oder montagelei-
tender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-,
Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing-
oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus
Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung
sowie aus Untreue und Unterschlagung;

– aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und
Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-
werbsrechts;

– aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;
– aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-
und Kostenanschlägen;

– aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an
wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie aus
fehlerhafter und/oder unterlassener Kontrolltätigkeit;

– aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
– Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wie-
derherstellung;

– Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektroni-
scher Daten;

– Rationalisierung und Automatisierung;
– Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reisever-
anstaltung;

– aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
bewusster Pflichtverletzung;

– aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von
Scheck- und Kreditkarten;

– aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgre-
mien/Organe im Zusammenhang stehen.

4.1.2 Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.16 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden
im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind, aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen
durch Missbrauch personenbezogener Daten.
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB –
gesetzliche Haftpflichtansprüche von Versicherten un-
tereinander.

4.1.3 Versicherungssumme (und/oder Selbstbeteiligung) siehe
Versicherungsschein.

4.2 Belegschafts- und Besucherhabe
Eingeschlossen ist – im Sinne von Ziffer 2.2 AHB und
abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhanden-
kommen von Sachen (einschließlich Kraftfahrzeugen
und Fahrrädern mit Zubehör) der Betriebsangehörigen
und Besucher und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden, sofern es sich um auf dem Betriebs-
grundstück untergebrachte Sachen handelt.
Bei Kraftfahrzeugen und Fahrrädern mit Zubehör ist
Voraussetzung, dass die Abstellplätze entweder ständig
bewacht oder zumindest durch ausreichende Sicherung
gegen Benutzung bzw. Zutritt Unbefugter geschützt
sind. 
Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Geld, Wert-
papiere, Sparbücher, Scheckhefte, Scheck- und Kredit-
karten, Urkunden, Kostbarkeiten und andereWertsachen.
Versicherungssumme (und/oder Selbstbeteiligung) siehe
Versicherungsschein.

4.3 Mietsachschäden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 und Zif-
fer 7.10.2 – die gesetzliche Haftpflicht wegen Sach-
schäden und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, die entstehen 
– anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen an ge-
mieteten Räumlichkeiten;

– an gemieteten Gebäuden und/oder Räumen (nicht
jedoch an Grundstücken).

Ausgeschlossen bleiben 
– Ansprüche wegen Schäden an Leasingobjekten.
– Ansprüche, die durch eine sonstige Versicherung
des Versicherungsnehmers zu seinen Gunsten ge-
deckt sind oder soweit sich der Versicherungsneh-
mer hiergegen selbst versichern kann. Dies gilt
nicht, wenn über eine anderweitig bestehende Ver-
sicherung keine Leistung zu erlangen ist.

– Ansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß sowie
übermäßiger Beanspruchung.

– Ansprüche wegen Schäden an Heizungs-, Maschi-
nen-, Produktions-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten.

– Ansprüche von Unternehmen, die mit dem Versi-
cherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch
Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer
einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen so-
wie von gesetzlichen Vertretern des Versicherungs-
nehmers und/oder deren Angehörigen (vgl. auch
Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 Abs. 2 AHB). 

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden
Versicherungssumme (und/oder Selbstbeteiligung) siehe
Versicherungsschein.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Ver-
sicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versi-
cherung.

4.4 Be- und Entladeschäden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 und Zif-
fer 7.10.2 AHB – die gesetzliche und die der Deutsche
Bahn AG gegenüber vertraglich übernommene Haft-
pflicht aus der Beschädigung von Land- und Wasser-
fahrzeugen sowie Containern durch oder beim Be- und
Entladen und aller sich daraus ergebender Vermögens-
schäden. Für Schäden an Containern besteht auch
dann Versicherungsschutz, wenn diese beim Abheben
von oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch
Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und Entla-
dens entstehen. 
Für Schäden am fremden Ladegut besteht im Rahmen
der Versicherungssumme für Tätigkeitsschäden Versi-
cherungsschutz, sofern
– dieses nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt
ist,

– es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungs-
nehmers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für
seine Rechnung von Dritten gelieferte Sachen han-
delt oder

– der Transport der Ladung nicht vom Versicherungs-
nehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine Rech-
nung von Dritten übernommen wurde.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an Containern, wenn
diese selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen
(Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind.
Versicherungssumme (und/oder Selbstbeteiligung) siehe
Versicherungsschein.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

4.5 Leitungsschäden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 und Zif-
fer 7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schäden an Erdleitungen (Ka-
beln, unterirdischen Kanälen, Wasserleitungen, Gasroh-
ren und anderen Leitungen) sowie an elektrischen Frei-
und/oder Oberleitungen einschließlich der sich daraus
ergebenden Vermögensschäden. 
Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsan-
sprüche) und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an herge-
stellten oder gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben
bestehen.
Versicherungssumme (und/oder Selbstbeteiligung) siehe
Versicherungsschein. 
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

4.6 Tätigkeitsschäden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB
und Ziffer 7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers für Schäden an fremden Sachen
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden,



wenn diese Schäden
– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmers an diesen Sachen entstan-
den sind;

– dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs-
nehmer diese Sachen zur Durchführung seiner 
gewerblichen und beruflichen Tätigkeit benutzt 
hat;

– durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des
Versicherungsnehmers entstanden sind und sich
diese Sachen im unmittelbaren Einwirkungsbereich
der Tätigkeit befunden haben.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen
– Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen
sowie Containern beim Be- und Entladen, wobei
sich dieser Ausschluss auch auf die Ladung von
solchen Fahrzeugen bezieht. Für Container gilt die-
ser Ausschluss auch dann, wenn die Schäden ent-
stehen beim Abheben von oder Heben auf Land-
oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden
zum Zwecke des Be- oder Entladens.

– Leitungsschäden im Sinne von Teil II, Ziffer 4.5.
– Beschädigung von solchen Sachen, die sich beim
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbei-
tung, Reparatur oder zu sonstigen Zwecken befin-
den, befunden haben oder die von ihm übernom-
men wurden.

– Sachschäden durch Unterfahren und Unterfangen
im Sinne von Teil II Ziffer 4.14.

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche)
und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder
gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben bestehen. 
Versicherungssumme (und/oder Selbstbeteiligung) siehe
Versicherungsschein.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

4.7 Schäden an fremden Be- und Entladevorrichtungen
Abweichend von Ziffer 7.6, Ziffer 7.7 und Ziffer 7.10.2
AHB erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf
Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an selbstfah-
renden Arbeitsmaschinen sowie sonstigen Gerätschaf-
ten und Einrichtungen Dritter entstehen, welche dem
Versicherungsnehmer auf fremden Grundstücken kurz-
fristig zu Be- und Entladearbeiten bei bzw. von Kunden
zur Verfügung gestellt oder von ihm benutzt werden.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

4.8 Strahlenschäden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.12 AHB
und Ziffer 7.10.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus
– dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioakti-
ven Stoffen;

– Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen
und Störstrahlern.

Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnis-
se, Arbeiten oder sonstige Leistungen im Zusammen-
hang mit energiereichen ionisierenden Strahlen verwen-
det, ohne dass dies für den Versicherungsnehmer er-
sichtlich war, wird sich der Versicherer nicht auf Ziffer
7.12 AHB berufen.
Dies gilt nicht für Schäden,
– die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind
oder von einer solchen Anlage ausgehen;

– die durch die Beförderung von Kernmaterialien ein -
schließlich der damit zusammenhängenden Lage-
rung bedingt sind.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche
– wegen Schäden infolge der Veränderung des Erb-
gutes (Genom), die ab der zweiten Generation ein-
treten;

– wegen Personenschäden solcher Personen, die –
gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag – aus
beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Be-
trieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit aus-
üben und hierbei die von energiereichen ionisieren-

den Strahlen ausgehenden Gefahren in Kauf zu
nehmen haben. 

– gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versi-
cherten der den Schaden durch bewusstes Abwei-
chen von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen,
Verordnungen, behördlichen Verfügungen oder An-
ordnungen verursacht hat.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

4.9 Vertragshaftung
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB –
die vom Versicherungsnehmer als Mieter, Entleiher,
Pächter oder Leasingnehmer durch Vertrag übernom-
mene gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts
des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher,
Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft.
Mit der Deutsche Bahn AG geschlossene Verträge blei-
ben von dieser Deckungserweiterung ausgenommen.
Zu deren Einbeziehung bedarf es einer ausdrück lichen
Vereinbarung.

4.10 Schlüsselschäden
Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB
und abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche
Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden
Schlüsseln (auch Generalschlüssel bzw. Codekarten für
eine Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam
des Versicherten befunden haben. 
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzli-
che Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die not-
wendige Auswechslung von Schlössern und Schließan-
lagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnah-
men (z. B. Notschloss) und einen Objektschutz bis zu
14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der
Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Fol-
geschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Ein-
bruchs).
Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von
Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüs-
seln zu beweglichen Sachen. 
Versicherungssumme (und/oder Selbstbeteiligung) siehe
Versicherungsschein.

4.11 Medienverluste / Energiemehrkosten
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen
des Verlustes von Flüssigkeiten oder Gasen, soweit es
sich um Verluste aus den vom Versicherungsnehmer er-
stellten, instandgehaltenen oder gewarteten Anlagen
handelt, die als Folge eines mangelhaften Werkes auf-
treten, siehe Ziffer 2.2 AHB. Ersetzt wird ausschließlich
der Wert der verloren gegangenen Gase oder Flüssig-
keiten, nicht jedoch Folgeschäden.
Abweichend von Ziffer 2.1 AHB sind mitversichert ge-
setzliche Haftpflichtansprüche wegen Vermögensschä-
den im Sinne von Teil II Ziffer 4.1 dieses Vertrages we-
gen erhöhten Energieverbrauchs und erhöhter Energie-
kosten aufgrund der vom Versicherungsnehmer man-
gelhaft durchgeführten Installationen. Ausgenommen
sind Ansprüche infolge der Unwirksamkeit von Energie-
sparmaßnahmen.
Der Versicherer verzichtet insoweit auf den Einwand
des Abhandenkommens und auf den Einwand des Er-
füllungsanspruchs.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

4.12 Datenlöschung durch mangelhafte Elektroinstallati-
on (sofern besonders vereinbart, siehe Versicherungs-
schein) 
Abweichend von Ziffer 2.1 AHB sind mitversichert ge-
setzliche Haftpflichtansprüche wegen Vermögensschä-
den im Sinne von Teil II Ziffer 4.1 dieses Vertrages we-
gen Kosten, die aufgewendet werden müssen, zur Wie-
derbeschaffung von gespeichertem Datenmaterial, wel-
ches aufgrund mangelhaft durchgeführter Elektroinstal-
lation gelöscht wurde.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

4.13 Senkungs- und Erdrutschungsschäden
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14.2
und Ziffer 7.10.2 AHB – Haftpflichtansprüche wegen
Senkungen eines Grundstücks oder Erdrutschungen. 
Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich



daraus ergebenden Vermögensschäden am Baugrund-
stück selbst und/oder den darauf befindlichen Gebäu-
den oder Anlagen.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Ver-
sicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versi-
cherung.

4.14 Unterfahren, Unterfangen
Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Ziffer
7.14.2, Ziffer 7.7 und Ziffer 7.10.2 AHB – die gesetzliche
Haftpflicht wegen Sachschäden an den zu unterfangen-
den und unterfahrenden Grundstücken, Gebäuden, Ge-
bäudeteilen und Anlagen und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden im Rahmen der für Tätigkeits-
schäden vereinbarten Versicherungssumme (siehe Ver-
sicherungsschein).
Die Regelungen der Ziffer 1.2 und der Ziffer 7.8 AHB
bleiben bestehen.
Versicherungssumme (und/oder Selbstbeteiligung) siehe
Versicherungsschein.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Ver-
sicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versi-
cherung.

Teil III Produkthaftpflicht-Risiko 
1. Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für Personen, – Sach – und daraus ent-
standene weitere Schäden, soweit diese durch vom
Versicherungsnehmer
a) hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
b) erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden.
Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt,
in dem der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in
den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder
die Leistungen ausgeführt hat.

2. Versichertes Risiko
Der Versicherungsschutz für das Produkthaftpflicht –
Risiko bezieht sich auf den in der Betriebsbeschreibung
genannten Produktions- und/oder Tätigkeitsumfang.

3. Abgrenzungen und Erweiterungen des Versiche -
rungs schutzes

Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sach -
mängeln infolge Fehlens von vereinbarten Eigen -
schaften 
Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffer 1
und Ziffer 7.3 AHB – auf Sachmängeln beruhende Scha-
densersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang
wegen Personen-, Sach- und daraus entstandener wei-
terer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer auf-
grund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über
bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten
und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzu-
stehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden
sind.

4. Deckungserweiterung

Verkaufs- und Lieferbedingungen
Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem
Anspruchsteller die Allgemeinen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen des Versicherungsnehmers rechtswirksam
vereinbart sind, wird sich der Versicherer auf einen Haf-
tungsausschluss für weitergehende Schäden nicht be-
rufen, wenn der Versicherungsnehmer das ausdrücklich
wünscht und er nach den gesetzlichen Bestimmungen
zur Haftung verpflichtet ist.

Teil IV Umwelthaftpflicht-Versicherung
1. Gegenstand und Umfang der Versicherung

1.1 Der Versicherungsschutz besteht auf der Grundlage der
nachfolgenden Besonderen Bedingungen und Risiko-
beschreibungen für die Umwelthaftpflicht-Versiche-
rung sowie ansonsten im Rahmen und Umfang des
Vertrages.

1.2 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10.2 AHB – die
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Ver-
sicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschä-
den durch Umwelteinwirkung, für die gemäß Ziffer 1.2.1
bis 1.2.7 in Versicherung gegebenen Risiken und Tätig-
keiten (falls vereinbart).
Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei aus -
schließlich auf die im Versicherungsschein genann-
ten, den nachfolgend aufgelisteten Risikobausteinen
zugeordneten Anlagen:

1.2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind,
gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten,
zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten
(WHG-Anlagen).
Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in An-
hang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz aufgeführt
sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer
und Schäden durch Abwässer.

1.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen). 
Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen
auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Um-
weltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmi-
gungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich
nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen handelt 
(sonstige deklarierungspflichtige Anlagen).
Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen
auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Ein-
bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder
Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des
Wassers verändert wird, durch den Versicherungsneh-
mer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko).
Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß
Ziffer 7.14.1 AHB findet insoweit keine Anwendung. 

1.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2
zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/
Pflichtversicherung).

1.2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage,
Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer
1.2.1 bis 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige
Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer
nicht selbst Inhaber der Anlage ist. Der Ausschluss von
Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14.1 AHB fin-
det insoweit keine Anwendung (Umwelthaftpflicht-
 Regressdeckung). 
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles wer-
den unter den in Ziffer 4 genannten Voraussetzungen
durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche
des Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsneh-
mer bestehen können.
Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffer 1
und Ziffer 7.3 AHB – auf Sachmängeln beruhende
Scha denersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Um-
fang wegen Personen-, Sach- und gemäß Ziffer 1.4 mit-
versicherte Vermögensschäden, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem
Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Er-
zeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldens-
unabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahr -
übergang vorhanden sind.

1.2.7 Umwelteinwirkungen, die im Zusammenhang mit dem
im Versicherungsschein beschriebenen Risiko stehen,
soweit diese Umwelteinwirkungen nicht von Anlagen
oder Tätigkeiten ausgehen oder ausgegangen sind, die
unter den Anwendungsbereich der unter Ziffer 1.2.1 bis
1.2.6 aufgeführten Risikobausteine fallen, unabhängig
davon, ob diese vereinbart wurden oder nicht (Umwelt-
haftpflicht-Basisdeckung).

1.3 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelager-
te Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und ge-
genständlichen Zusammenhang mit einer gemäß der im
Versicherungsschein ausgewiesenen versicherten Anla-
ge nach Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 und Ziffer 1.2.7 in Boden,
Luft oder Wasser (einschließlich Gewässer) gelangen,
ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.
Der Versicherungsschutz bezieht sich jedoch nicht auf
die Verwendung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, fest-
em Stalldung, Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzen-
schutz- und Düngemitteln, es sei denn, dass diese
Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereignisse be-



stimmungswidrig und unabsichtlich in die Umwelt ge-
langen, durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt
werden oder auf andere Grundstücke abdriften, die
nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen. 
Der Versicherungsschutz gemäß Ziffer 1.2.1 bis 1.2.7
bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden
 eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in
 Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

1.4 Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB Vermögens-
schäden aus der Verletzung von Aneignungsrechten,
des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewer-
bebetrieb oder wasserrechtlichen Benutzungsrechten
oder -befugnissen. Diese werden wie Sachschäden be-
handelt.

2. Vorsorgeversicherung / Erhöhungen und Erweite -
rungen

2.1 Die Bestimmungen der Ziffer 3.1.3 und Ziffer 4 AHB –
Vorsorge-Versicherung – finden für die Risikobausteine
Ziffer 1.2.1 – 1.2.5 keine Anwendung. Der Versiche-
rungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit besonde-
rer Vereinbarung.

2.2 Ziffer 3.1.2 und Ziffer 3.2 AHB – Erhöhungen und Erwei-
terungen – findet für die Risikobausteine gemäß Ziffer
1.2.1 – 1.2.5 keine Anwendung. Hiervon unberührt blei-
ben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen inner-
halb der unter Ziffer 1.2 versicherten Risiken.

3. Definition des Versicherungsfalles

Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB –
die nachprüfbare erste Feststellung des Personenscha-
dens, Sachschadens oder eines gemäß Ziffer 1.4 mit-
versicherten Vermögensschadens durch den Geschä-
digten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungs-
nehmer. Der Versicherungsfall muss während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei
kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt be-
reits Ursache oder Umfang des Schadens oder die
Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen er-
kennbar war. 

4. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
4.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche-

rungsfall eingetreten ist,
– nach einer Störung des Betriebes
oder
– aufgrund behördlicher Anordnung
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnah-
men zur Abwendung oder Minderung eines sonst un-
vermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß
Ziffer 1.4 mitversicherten Vermögensschadens. Die
Feststellung der Störung des Betriebes oder die be -
hörd liche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der
Versicherung fallen, wobei der frühere Zeitpunkt maß-
geblich ist. 

4.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen i.S.
der Ziffer 4.1 werden unter den dort genannten Voraus-
setzungen unbeschadet der Tatsache übernommen,
dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer
oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde
ausgeführt werden.

4.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
4.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Stö -

rung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung
unverzüglich anzuzeigen und 
alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf
den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv
geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder
den Schadenumfang zu mindern und
auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch
gegen behördliche Anordnungen einzulegen
oder 

4.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzu-
stimmen.

4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm
im Rahmen des für Aufwendungen gemäß Ziffer 4 ver-
einbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und
objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3
genannten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen

und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende
Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
Abweichend von Abs.1 und 2 bleibt der Versicherer
zum Ersatz etwaiger über die notwendigen und objektiv
geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendun-
gen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit
nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist.

4.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen –
auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der
Ziffer 4.1 decken – 
zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Si-
cherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen,
Grundstücken oder Sachen (auch gemieteten, gepach-
teten, geleasten und dergleichen) des Versicherungs-
nehmers; das gilt auch für solche, die früher im Eigen-
tum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Ab-
wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar
eintretenden versicherten Personen-, Sach- oder
gemäß Ziffer 1.4 mitversicherten Vermögensschadens,
falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen
des Versicherungsnehmers, die von einer Umweltein-
wirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden
müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuzie-
hen.

5. Nicht versicherte Tatbestände 
Nicht versichert sind – wobei Aufwendungen vor Eintritt
des Versicherungsfalles im Sinne der Ziffer 4. wie An-
sprüche behandelt werden –

5.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen
oder entstanden sind, dass beim Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden,
abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder
durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewäs-
ser gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf
einer Störung des Betriebes beruhen.

5.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt
unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene
Umwelteinwirkungen entstehen. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den
Nach weis erbringt, dass er nach dem Stand der Tech-
nik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umweltein-
wirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles die
Möglichkeit derartiger Schäden nicht erkennen musste
(siehe jedoch Ziffer 5.13).

5.3 Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versi-
cherungsvertrages eingetreten sind.

5.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe
früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz be-
steht oder hätte beantragt werden können.

5.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben,
dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versi-
cherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Be-
sitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer
Umwelteinwirkung betroffen waren.

5.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder
Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Zwischen-
oder Endablagerung von Abfällen, soweit es sich nicht
um eine kurzfristige Zwischenlagerung eigener Abfälle
auf dem Betriebsgelände handelt.

5.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche-
rungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Aus-
lieferung entstehen.

5.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versiche-
rungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Aus-
führung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten
entstehen (Produkthaftpflicht).
 Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit Versicherungs-
schutz gemäß Ziffer 1.2.6 vereinbart ist.

5.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch
verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-
nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem
Umweltschutz dienen, abweichen.

5.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch



verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom
Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik
einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen
für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen
oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Repara-
turen bewusst nicht ausführen.

5.11 Ansprüche wegen genetischer Schäden.
5.12 Ansprüchewegen Schäden, die nachweislich auf Kriegs-

ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von ho-
her Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte aus-
gewirkt haben.

5.13 Ansprüche wegen Normalbetriebsschäden (siehe Zif-
fer 5.2) durch
– aromatische Kohlenwasserstoffe z. B.:
BTEX, Phenole oder Biphenyle;

– Schwermetalle;
5.14 darüber hinaus generell Ansprüche wegen Schäden 

– durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW);
– im Zusammenhang mit elektromagnetischen Fel-
dern.

5.15 Ansprüche aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbei-
ten sowie von Sprengungen, sofern nicht eine besonde-
re Vereinbarung über den Einschluss getroffen worden
ist. 
Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden
ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden,
die entstehen,
– bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis,
dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bau-
werks entspricht;

– bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis
von weniger als 150 m.

5.16 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch be-
wusst gesetz-, vorschrifts-, oder sonst pflichtwidrigen
Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verur-
sachen.

6. Versicherungssummen/Jahreshöchstersatzleistung /
Selbstbeteiligung /Serienschäden

6.1 Versicherungssummen
Für den Umfang der Leistungen des Versicherers bilden
die im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungssummen die Höchstgrenze bei jedem Versiche-
rungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Per-
sonen erstreckt.
Aufwendungen i.S. der Ziffer 4 werden im Rahmen der
vereinbarten Versicherungssumme bis zu dem im Versi-
cherungsschein genannten Gesamtbetrag je Störung
des Betriebes oder behördlicher Anordnung, ersetzt.
Auf die im Versicherungsschein genannte Maximierung
wird hingewiesen. 
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen, für die
Aufwendungen i.S. der Ziffer 4 ersetzt werden, zu ei-
nem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten
Aufwendungen auf die Versicherungssumme des Versi-
cherungsjahres angerechnet, in dem der Versicherungs-
fall eintritt, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwen-
dungen im Rahmen der vereinbarten Versicherungs-
summe eines früheren Versicherungsjahres die Ersatz-
leistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert
hat. 

6.2 Selbstbeteiligung
Die Selbstbeteiligung ergibt sich aus dem Versiche-
rungsschein.
Sie gilt auch für Aufwendungen vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles.

6.3 Serienschäden
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung
eintretende Versicherungsfälle durch
– dieselbe Umwelteinwirkung,
– mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beru-
henden Umwelteinwirkungen,

– mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen be-
ruhenden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen
gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sach -
licher und zeitlicher, Zusammenhang besteht,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als

ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten die-
ser Versicherungsfälle als eingetreten gilt. 
Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen. 

7. Nachhaftung 
7.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollstän-

digen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risi-
kos oder durch Kündigung des Versicherers oder des
Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungs-
schutz für solche Personen-, Sach- und gemäß Ziffer
1.4 mitversicherte Vermögensschäden weiter, die wäh -
rend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit
folgender Maßgabe:
– Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 
3 Jah ren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses an gerechnet.

– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte
Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung
des Versicherungsverhältnisses geltenden Versiche-
rungsumfanges, und zwar in Höhe des unverbrauch-
ten Teils der Versicherungssumme des Versiche-
rungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis en-
det. 

7.2 Die Regelung der Ziffer 7.1 gilt für den Fall entspre-
chend, dass während der Wirksamkeit der Versicherung
ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maß-
gabe, dass auf den Zeitpunkt des teilweisen Wegfalls
des versicherten Risikos abzustellen ist. 

8. Auslandsdeckung
8.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Be-

dingungen – abweichend von den Bestimmungen in 
Teil I Ziffer 5.2 sowie Ziffer 7.9 AHB – lediglich solche
im Ausland eintretende Versicherungsfälle,
– die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anla-
ge oder eine Tätigkeit im Inland im Sinne der Ziffer
1.2.1 bis 1.2.7 zurückzuführen sind;

Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffer 1.2.6 nur,
wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das
Ausland bestimmt waren;

– aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teil-
nahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und
Märkten, wenn Versicherungsschutz gemäß Ziffer
1.2.7 vereinbart wurde. Bau-, Montage-, Wartungs-
und Reparaturarbeiten (auch Inspektionen und Kun-
dendienst) oder sonstige Leistungen gelten nicht als
Geschäftsreisen.

8.2 Ferner erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf
solche im europäischen Ausland eintretende Versiche-
rungsfälle, 
– die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von
Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 1.2.6
zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile
ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;

– die auf Montage, Demontage, Instandhaltung oder
Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Zif-
fer 1.2.6 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkei-
ten im Ausland erfolgen;

– die auf sonstige Montage, Demontage, Instand -
haltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß
 Ziffer 1.2.7 zurückzuführen sind, wenn diese Tätig-
keiten im Ausland erfolgen;

Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Perso-
nen- und Sachschäden – Vermögensschäden gemäß
Ziffer 1.4 sind nicht versichert –, die Folgen eines vom
ordnungsgemäßen, störungsfreien Betriebsgeschehen
abweichenden, plötzlich und unfallartig, nicht allmählich
eintretenden Vorkommnisses sind. Aufwendungen vor
Eintritt des Versicherungsfalles gem. Ziffer 4 werden
nicht ersetzt. 

8.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Eu-
ropäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro -
päischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist. 

8.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versi-
cherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit
der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.



Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche
gegen den Versicherungsnehmer und die in Teil I unter
Ziffer 3 1. genannten Personen aus Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozial-
gesetzbuches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9
AHB).

8.5 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts -
kos ten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos -
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind. 

8.6 Bei Versicherungsfällen in USA und Kanada sowie de-
ren Territorien oder Ansprüchen, die in den USA und
Kanada sowie deren Territorien geltend gemacht wer-
den, findet eine evtl. vereinbarte Selbstbeteiligung (sie-
he Versicherungsschein) bei Geschäftsreisen sowie bei
der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen
und Märkten keine Anwendung.

Klarstellung zu Ziffer 8:
Für die Definition des Anlagen-Begriffes ist deutsches Recht
maßgebend.

Teil V Besondere Vereinbarungen für bestimmte Be-
triebsarten

1. Für Schulen und Kindergärten 

1.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes
In Ergänzung von Teil I Ziffer 1 gilt zusätzlich:
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtli-
chen Inhalts des Versicherungsnehmers aus allen sei-
nen sich aus der Betriebs-, bzw. Berufsbeschreibung
ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und
Tätigkeiten.
Insbesondere aus
– der Erteilung von Unterricht (auch Experimentalun-
terricht mit/ohne radioaktive Stoffe) sowie aus Erzie-
hung und Aufsichtsführung;

– Schulveranstaltungen, die nicht über den allgemein
üblichen Rahmen hinausgehen (z. B. Elternver-
sammlungen, Schulfeste, Schulferien);

– Verwendung von Sport- und Übungsgeräten zu Un-
terrichtszwecken im eigenen Schulbetrieb;

– der Veranstaltung von Schüler- oder Klassenreisen
sowie Schulausflügen und aus damit verbundenen
Aufenthalten in Herbergen und Heimen, auch bei
vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem
Jahr (siehe Ziffer 1.3).

Außerdem gilt:
Bei Internatsbetrieben ist die gesetzliche Haftpflicht aus
der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung mitver-
sichert.

1.2 Mitversicherte Personen
Anstelle von Teil I Ziffer 3 gilt:
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persön-
liche gesetzliche Haftpflicht
1. der Mitglieder des Schulvorstandes und des Kurato-
riums in dieser Eigenschaft

2. der Lehrer, Aufsichtspersonen und der sonstigen
beschäftigten oder beauftragten Personen für Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden, die sie in Aus-
führung ihrer dienstlichen Verrichtung verursachen,
auch bei vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis
zu einem Jahr (siehe Ziffer 1.3).

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Per-
sonenschäden bei denen es sich um Dienst- oder Ar-
beitsunfälle im Betrieb der Schule oder Dienststelle
gemäß den beamtenrechtlichen Bestimmungen oder
gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt.
Eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen Perso-
nenschäden aus Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern,
Lernenden und Studierenden.

1.3 Deckungserweiterung – Auslandsdeckung
Anstelle von Teil I Ziffer 5.2 gilt:
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle
– aus Anlass von vorübergehenden Schüler- oder
Klassenreisen sowie Schulausflügen und aus damit
verbundenen Aufenthalten in Herbergen und Hei-
men bis zu einem Jahr;

– aus Anlass von vorübergehenden dienstlichen Auf-
enthalten/Verrichtungen bis zu einem Jahr.

– durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer
dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen.

– aus Anlass einer vorübergehenden gewerblichen
Tätigkeit bis zu einem Jahr. Dies gilt auch für die In-
anspruchnahme als Halter oder Hüter von mitversi-
cherten Tieren.

– aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teil-
nahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und
Märkten. Bau-, Montage-, Wartungs- und Repara-
turarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst)
oder sonstige Leistungen gelten nicht als Ge schäfts -
reisen;

– durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind,
ohne dass der Versicherungsnehmer sie dorthin ge-
liefert hat oder hat liefern lassen.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der
Haftpflicht für im Ausland gelegene Betriebsstätten
(z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lä-
ger und dgl.) sowie eine Erweiterung des Export-,
 Arbeits- oder Leistungsrisikos auf Länder außerhalb
 Europas.
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versi-
cherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit
der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche
gegen den Versicherungsnehmer und die unter Zif fer
1.2.1 genannten Personen aus Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).
Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts -
kos ten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos -
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Eu-
ropäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro -
päischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist. 
Auf die Risikoabgrenzungen (Teil I Ziffer 6) wird beson-
ders hingewiesen.

1.4 Risikoabgrenzungen
In Ergänzung von Teil I Ziffer 6.1 ist nicht versichert die
gesetzliche Haftpflicht 
– aus Forschungs- oder Gutachtertätigkeit;
– aus ungewöhnlicher oder besonders gefährlicher
Betätigung.

Nicht mitversichert ist die persönliche Haftpflicht der
Schüler.

1.5 Mitversicherung von Nebenrisiken
1.5.1 Teil II Ziffer 2. 2 (Tierhalterhaftpflichtversicherung) gilt

bei Reitschulen, Pferdeverleih- und Pferdepensionsbe-
trieben gestrichen.

1.5.2 In Ergänzung von Teil II Ziffer 2 ist auch die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers mitversichert aus
dem Gebrauch von
– Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,
a) die weder durch Motoren, noch durch Treibsätze
angetrieben werden und

b) deren Fluggewicht 5 kg (einschl. Zubehör wie
z. B. Leinen, Schnüre und Geschirr) nicht über-
steigt und

c) für deren Nutzung des Luftraumes keine behördli-
che Erlaubnis erforderlich ist. 

Soweit im Versicherungsfall eine Leistung aus einer ei-
genständigen Luftfahrt-Halterhaftpflichtversicherung



beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsver-
pflichtungen vor. Dies gilt auch für den Fall, dass der
Versicherungsschutz über eine Gruppenversicherung
besteht.
– Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Se-
gelboote (auch Windsurfbretter) und eigene oder
fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – auch
Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen.
Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch
von fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren,
soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis
erforderlich ist. 

2. Für Lagerei-, Speditions-, Stauerei-, Fuhr- und Kühl-
hausbetriebe und Frachtführer 

Risikoabgrenzungen
In Ergänzung von Teil I Ziffer 6.1 ist nicht versichert die
gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden am eingelager-
ten Gut.

3. Für Transportbetriebe (Lagerei-, Speditions-, Fuhr-,
und Verkehrsbetriebe etc. sowie Bestattungs -
 institute) 

3.1 Deckungserweiterungen – Auslandsdeckung
In Erweiterung von Teil I Ziffer 5.2 ist – abweichend von
Ziffer 7.9 AHB – auch die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen im europäischen Ausland
vorkommender Versicherungsfälle aus Anlass der Durch-
führung von Fahrten/Transporten eingeschlossen. Die
sonstigen Bestimmungen der Ziffer 5.2 bleiben unbe -
rührt.

3.2 Mitversicherung von Nebenrisiken
In Ergänzung von Teil II Ziffer 2 ist auch die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers mitversichert 
1. aus Besitz und Unterhaltung einer Kraftfahrzeugre-
paraturwerkstatt für den Eigenbedarf. Mitversichert
ist auch die Haftpflicht aus der gelegentlichen Re-
paratur oder Wartung fremder Fahrzeuge, nicht je-
doch Schäden an diesen Fahrzeugen;

2. aus Besitz, Verwendung sowie Verleih von Contai-
nern, nicht jedoch von Absetzmulden, Müll- und
Schuttcontainern u. ä.
Für Container, die mit einem Fahrgestell verbunden
sind oder die mit einem Kraftfahrzeug transportiert
werden, besteht Versicherungsschutz nur über die
betreffende Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.

3. aus dem Besitz und der Verwendung von Wechsel -
aufbauten für LKW, LKW-Anhänger und Auflieger im
abgestellten Zustand, d. h. solange die Aufbauten
nicht mit einem Fahrgestell verbunden sind. Für
Wechselaufbauten, die mit einem Fahrgestell ver-
bunden sind, besteht Versicherungsschutz nur über
die für das Fahrgestell abgeschlossene Kraftfahrt-
Haftpflichtversicherung.

3.3 Deckungserweiterungen
In Ergänzung von Teil II Ziffer 4 gelten zusätzlich folgen-
de Deckungserweiterungen vereinbart:
Rangierschäden mit fremden Kraftfahrzeugen
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 und Zif-
fer 7.10.2 AHB – die Beschädigung von fremden Kraft-
fahrzeugen anlässlich des Bewegens dieser Kraftfahr-
zeuge auf eigenen und fremden Betriebsgrundstücken
(nicht auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen).
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse
in Ziffer 3.1.2 und in Ziffer 4.3.1 AHB.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-
chen Wegen und Plätzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderli-
che Fahrerlaubnis hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).

Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsan-
sprüche) und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an herge-
stellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben
bestehen.
Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden
durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-
Versicherung.

4. Für Bauträger und Generalübernehmer 
4.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes

In Ergänzung von Teil I Ziffer 1 gilt zusätzlich:
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtli-
chen Inhalts des Versicherungsnehmers aus allen sei-
nen sich aus der Betriebs-, bzw. Berufsbeschreibung
ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und
Tätigkeiten.
Insbesondere 
– aus der Unterhaltung eines Bürobetriebes sowie
von Beratungs- und Verkaufsstellen;

– aus der Planung von Bauvorhaben im Sinne von 
§ 15 HOAI durch eigenes Personal;

– aus der Beaufsichtigung der Bauvorhaben durch ei-
genes Personal – technische und geschäftliche
Oberleitung, örtliche Bauaufsicht, jeweils im Rah-
men des Leistungsbildes des § 15 HOAI – nicht je-
doch aus der Übernahme der verantwortlichen Bau-
leitung im Sinne der entsprechenden Bestimmun-
gen der jeweiligen Landesbauordnungen;

– aus der Beauftragung selbständiger Unternehmer
(Bauhaupt- und -nebengewerbe usw.), Sonderfach-
leute (Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär usw.) sowie
selbständiger Architekten und Bauingenieure;

– als Verwalter/Besitzer der zu bebauenden Grund-
stücke und der zu errichtenden Häuser, Wohnein-
heiten nebst Gemeinschaftsanlage;

– aus dem Besitz von Musterwohnungen und Muster-
häusern sowie den dazugehörenden Vorführungen;

– aus dem Eigentum bereits errichteter, aber noch
nicht veräußerter Häuser und Wohnungen. Der Ver-
sicherungsschutz endet mit der Gebrauchsabnahme
durch Käufer oder sonstige Besitznachfolger, spätes -
tens jedoch sechs Monate nach Beendigung der
Bauarbeiten für das einzelne Projekt;

– als Bauherr sämtlicher Bauvorhaben, die unter sei-
ner Regie errichtet werden (Eigen-, Durchlaufs- und
Betreuungsbauten). Voraussetzung hierfür ist, dass
die Bauausführung an einen Dritten (selbständiges
Unternehmen) vergeben ist.
Soweit der Versicherungsnehmer im Einzelfall die
gesetzliche Haftpflicht eines Bauherrn (Kunden) in
dieser Eigenschaft vertraglich übernommen hat, be-
steht hierfür im Rahmen dieses Vertrages ebenfalls
Versicherungsschutz.
Die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers als Grundstückseigentümer ist während der
Bauarbeiten ebenfalls nach Maßgabe der Vertrags-
bestimmungen mitversichert. Dieser Versicherungs-
schutz endet jedoch jeweils bei Bezug der Häuser
(Wohnungen).

Erläuterung:
– Eigenbauten sind Bauvorhaben, die der Versiche-
rungsnehmer zunächst für sich selbst zum Zwecke
der späteren Vermietung errichten lässt.

– Durchlaufsbauten sind Bauvorhaben, die der Versi-
cherungsnehmer zunächst für sich selbst zum
Zwecke des späteren Verkaufs errichten lässt.

– Betreuungsbauten sind Bauvorhaben fremder Bau-
herren, die der Versicherungsnehmer technisch und
wirtschaftlich betreut.

4.2 Risikoabgrenzungen
In Ergänzung von Teil I Ziffer 6. 1 ist nicht versichert die
gesetzliche Haftpflicht 
– aus Gewährleistungsansprüchen und Schäden/
Mängeln an den Bauobjekten und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden, wobei unerheblich
ist, ob der Ersatzanspruch aus dem Verantwor-
tungsbereich des Versicherungsnehmers oder eines
beauftragten Unternehmers oder Sonderfachman-
nes resultiert;

– aus Schäden durch bewusstes Abweichen von Ge-
setzen, behördlichen Vorschriften und Anweisungen;



– aus Schäden die darauf zurückzuführen sind, dass
der Versicherungsnehmer oder seine Angestellten
Fehler übersehen, die in Rechnungen, Aufstellun-
gen, Vor- und Kostenanschlägen oder Maßen in
Zeichnungen enthalten sind, deren Prüfung dem
Versicherungsnehmer übertragen war;

– aus Schadenfällen von Schwester-, Tochter- oder
sonstigen mit dem Versicherungsnehmerkapital-,
gewinn- und/oder personalmäßig verflochtenen Un-
ternehmen und Architekturbüros.

 Nicht versichert ist die Haftpflicht der vom Versiche-
rungsnehmer beauftragten Unternehmer, Architekten,
Bauingenieure und Sonderfachleute.

5. Für landwirtschaftliche Lohn- und Lohn maschinen -
betriebe, landwirtschaftliche Maschinen genossen -
schaften und -ringe

Risikoabgrenzungen
In Ergänzung von Teil I Ziffer 6.1 ist nicht versichert die
Haftpflicht wegen Schäden der Genossen / Gesell-
schafter und ihrer Angehörigen, denen Maschinen über-
lassen wurden.

6. Für Landschaftsgärtnereien, Schädlingsbe kämp -
fungs betriebe (auch Pflanzenschutzbetriebe) 
Risikoabgrenzungen
In Ergänzung von Teil I Ziffer 6.1 ist nicht versichert die
Haftpflicht aus der Anwendung von Pflanzenschutz-,
Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln wegen
Schäden
– am behandelten Gut und allen sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden,

– durch bewusstes Abweichen von Gebrauchsanwei-
sungen und behördlichen Vorschriften,

– durch Schädlingsbekämpfung aus der Luft.

7. Für Futtermittelhandelsbetiebe 
Risikoabgrenzungen
In Ergänzung von Teil I Ziffer 6.1 ist nicht versichert die
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Perso-
nenschäden, die aus der Übertragung von Krankhei-
ten/Seuchen auf den Menschen resultieren (z. B. BSE
„Rinderwahnsinn“). Die Ausschlussbestimmungen der
Ziffer 7.18 AHB bleiben hiervon unberührt.

8. Für Betriebe der gewerblichen Tierhaltung und des
Tierhandels 

8.1 Deckungserweiterungen – Auslandsdeckung
In Erweiterung von Teil I Ziffer 5.2 ist – abweichend von
Ziffer 7.9 AHB – eingeschlossen die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen im europäi-
schen Ausland vorkommender Versicherungsfälle aus
Anlass einer vorübergehenden gewerblichen Tätigkeit
bis zu einem Jahr. Dies gilt auch für die Inanspruchnah-
me als Halter oder Hüter von mitversicherten Tieren.

8.2 Mitversicherung von Nebenrisiken
Teil II Ziffer 2. 2 (Tierhalterhaftpflichtversicherung) gilt
gestrichen.

8.3 Für Hundezucht, Hundedressur und Hundehandel 
Risikoabgrenzungen
In Ergänzung von Teil I Ziffer 6.1 ist nicht versichert die
Haftpflicht wegen Schäden an Figuranten (Scheinver-
brechern).

8.4 Für Wanderschäfereien
8.4.1 Risikoabgrenzungen

In Ergänzung von Teil I Ziffer 6.1 ist nicht versichert die
Haftpflicht wegen Flurschäden.

8.4.2 Flurschäden (sofern besonders vereinbart, siehe Versi-
cherungsschein)
In teilweiser Abweichung von Ziffer 8.4.1 ist mitversi-
chert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus Flurschäden anlässlich des Ausbrechens von
Schafherden aus dem Pferch.

8.5 Für gewerbliche Mast- und Zuchtbetriebe sowie
Zuchtviehgenossenschaften
Risikoabgrenzungen
In Ergänzung von Teil I Ziffer 6.1 sind ausgeschlossen
Haftpflichtansprüche von Genossen/Gesellschaftern
und ihren Angehörigen wegen Schäden durch gewollten
oder ungewollten Deckakt durch bei ihnen eingestellte
Zuchttiere.

9. Für Bootsverleihbetriebe 
Mitversicherung von Nebenrisiken
In Ergänzung von Teil II Ziffer 2 gilt:
Mitversichert ist 
– die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus Halten, Besitz und Gebrauch von Wasser-
sport-Fahrzeugen, die ausschließlich zur Vermietung
– ohne Berufsbesatzung – verwendet werden, und
deren Standort im Inland ist.

– die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verant-
wortlichen Führers und der sonst zur Bedienung
des Fahrzeugs berechtigten Personen;

– die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von
Wasserskiläufern und Schirmdrachenfliegern.

Nicht versichert ist
– die persönliche Haftpflicht des Wasserskiläufers und
des Schirmdrachenfliegers;

– die Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Be-
teiligung an Motorbootrennen oder bei den damit im
Zusammenhang stehenden Übungsfahrten ereig-
nen.

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, vor-
schrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brenn-
baren oder explosiblen Stoffen verursachen.
Außerdem gilt:
– In Erweiterung zu Teil I, Ziffer 5.2 (Auslandsschäden)
gilt:
a) Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9
AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen im Ausland vorkommender
Versicherungsfälle.

b) im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines
Wassersport-Fahrzeugs in einem ausländischen
Hafen ist die etwa erforderliche Sicherheitsleis -
tung oder Hinterlegung ausschließlich Sache des
Versicherungsnehmers.

– Führen ohne vorgeschriebene behördliche Erlaubnis
Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem be-
rechtigten Führer gebraucht werden. Berechtigter
Führer ist, wer das Wassersportfahrzeug mit Wissen
und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen
darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür
zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug nicht von
einem unberechtigten Führer gebraucht wird. 
Der Führer des Wassersportfahrzeugs darf das Was -
 sersportfahrzeug nur mit der erforderlichen behörd-
lichen Erlaubnis benutzen. Der Versicherungsneh-
mer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Was-
sersportfahrzeug nicht von einem Führer benutzt
wird, der nicht die erforderliche behördliche Erlaub-
nis hat.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heit, so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verlet-
zung von Obliegenheiten).

10. Für Fleischbeschauer 

Deckungserweiterungen – Vermögensschäden
 Eingeschlossen sind in Ergänzung von Teil II Ziffer 4.1.1
Vermögensschäden (2. Spiegelstrich findet keine An-
wendung) infolge fahrlässig falscher Beurteilung oder
Kennzeichnung von Fleisch. 

11. Für Schmieden
Deckungserweiterungen
In Ergänzung von Teil II Ziffer 4 gilt:
Schäden an Tieren durch Hufbeschlag (sofern beson-
ders vereinbart, siehe Versicherungsschein) 
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.7 AHB –
Haftpflichtansprüche wegen Schäden an Tieren durch
Hufbeschlag oder Hufpflege (z. B. Beschneiden des
Horns) und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus Heilbehandlun-
gen von Tieren. Die Regelungen der Ziffer 1.2 und der
Ziffer 7.8 AHB bleiben unberührt.
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.



12. Für Gaststätten- und Beherbergungsbetriebe

12.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes
In Ergänzung von Teil I Ziffer 1 gilt zusätzlich:
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtli-
chen Inhalts des Versicherungsnehmers aus allen sei-
nen sich aus der Betriebs-, bzw. Berufsbeschreibung
ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und
Tätigkeiten.
Insbesondere aus
– Besitz und Betrieb von Fremdenzimmern, hoteleige-
nen Schwimmbädern, Saunen, Solarien, Fitnessräu-
men, Schießständen, Kegelbahnen, Sälen für Veran-
staltungen, Kinderspielplätzen einschl. Beaufsichti-
gung, Minigolfanlagen, Sportanlagen (z. B. Tennis-
plätzen) auf dem Betriebsgrundstück;

– der Vermietung von Fahrrädern, Strandkörben, Ski
und Schlitten an Beherbergungsgäste;

– der Durchführung von Veranstaltungen auf dem Be-
triebsgrundstück;

– der Lieferung von Speisen und Getränken außer
Haus.

12.2 Deckungserweiterungen
12.2.1 Belegschafts- und Besucherhabe

Teil II Ziffer 4.2 gilt nicht für Beherbergungs- und Res -
tau rationsgäste.

12.2.2 In Ergänzung von Teil II Ziffer 4 gilt:
12.2.2.1 Schäden durch Bewegen fremder Kraftfahrzeuge

auf dem Betriebsgrundstück
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Be-
wegen fremder Kraftfahrzeuge auf dem Betriebsgrund-
stück ohne Schäden am bewegten Kraftfahrzeug (siehe
jedoch Ziffer 12.2.2.4). 
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse
in Ziffer 3.1.2 AHB und in Ziffer 4.3.1 AHB.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-
chen Wegen und Plätzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderli-
che Fahrerlaubnis hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).
Versicherungssumme (und/oder Selbstbeteiligung) siehe
Versicherungsschein.

12.2.2.2Schäden an von Restaurationsgästen zur Aufbewah-
rung übergebenen Sachen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädi-
gung, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen
(ausgenommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit Zu-
behör und Inhalt), die von Restaurationsgästen zur Auf-
bewahrung übergeben worden sind.
Versicherungssumme und/oder Selbstbehalt siehe Ver-
sicherungsschein

12.2.2.3Schäden an von beherbergten Gästen eingebrach-
ten Sachen (sofern besonders vereinbart, siehe Versi-
cherungsschein) 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädi-
gung, Vernichtung oder Abhandenkommen der von den
beherbergten Gästen eingebrachten Sachen (ausge-
nommen Tiere, Kraftfahrzeuge aller Art mit Zubehör und
Inhalt).
Zu den eingebrachten Sachen gehören auch aufbe-
wahrte Sachen und solche, deren Aufbewahrung zu
Unrecht abgelehnt wurde.
Versicherungssumme und/oder Selbstbehalt siehe Ver-
sicherungsschein.

12.2.2.4 Schäden an von beherbergten Gästen eingestellten
Kraftfahrzeugen und an in diesen Fahrzeugen be-
findlichen privaten Reisegepäcks (sofern besonders
vereinbart, siehe Versicherungsschein) 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 und in
Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht aus Beschädigung, Vernichtung, Entwendung,
Abhandenkommen oder unbefugtem Gebrauch der ein-
gestellten Kraftfahrzeuge, deren Zubehör und des in

den eingestellten Kraftfahrzeugen befindlichen und für
den privaten Bedarf der Insassen bestimmten Reise-
gepäcks (ausgenommen sonstiger Inhalt und Ladung)
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Versicherungsschutz besteht nur, solange sich das
Kraftfahrzeug in verschließbaren Garagen, in Hofräu-
men oder umfriedeten Einstellplätzen befindet.
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder Mitversicherte),
die das Fahrzeug oder Reisegepäck entwendet oder
unbefugt gebraucht haben.
Beim Bewegen fremder Kraftfahrzeuge auf dem Be-
triebsgrundstück gilt: 
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse
in Ziffer 3.1.2 AHB und in Ziffer 4.3.1 AHB.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-
chen Wegen und Plätzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderli-
che Fahrerlaubnis hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein

12.2.2.5Schäden an fremden Kraftfahrzeugen beim Zubrin-
gen und Abholen (sofern besonders vereinbart, siehe
Versicherungsschein) 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung und
Vernichtung von fremden Kraftfahrzeugen und deren
Zubehör (ausgenommen Inhalt und Ladung) beim Zu-
bringen und Abholen dieser Kraftfahrzeuge außerhalb
des Betriebsgrundstücks und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden. Auf die Risikoabgrenzungen
wird besonders hingewiesen.
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. Der
Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentli-
chen Wegen und Plätzen nur mit der erforderlichen
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht
von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderli-
che Fahrerlaubnis hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten).
Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe
Versicherungsschein.

12.2.2.6Vertragshaftung
Bei Bahnhofgaststätten und Bahnhofshotels gilt zusätz-
lich:
In Ergänzung von Teil II Ziffer 4.9 ist eingeschlossen –
abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die der Deutsche
Bahn AG gegenüber auf Grund der Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen für Nebenbetriebe der DB (AVN)
übernommene vertragliche Haftpflicht.
Ausgeschlossen bleibt die Beschädigung der gepachte-
ten Gegenstände (Ziffer 7.6).

13. Für freischaffende Ingenieure/Architekten, Staatli-
che und kommunale Baubeamte, Vermessungsinge-
nieure im öffentlichen Dienst 

Deckungserweiterungen – Vermögensschäden, Ver -
let zung Datenschutzgesetze
Teil II Ziffer 4.1 gilt gestrichen.

14. Für Schausteller

Deckungserweiterung – Auslandsdeckung
Anstelle von Teil II Ziffer 5.2 gilt:
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB –



die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen im europäischen Ausland vorkommender Versi-
cherungsfälle
– aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen,
Messen, Märkten und Jahrmärkten mit eigenen
Fahrgeschäften und/oder (Verkaufs-) Buden. Diese
Erweiterung ersetzt nicht eine eventuell vor Ort ab-
zuschließende Pflichtversicherung;

– aus Anlass von Bau-, Montage-, Wartungs- und Re-
paraturarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst)
oder aus sonstigen Leistungen; 

– durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer
dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen.

und darüber hinaus wegen im Ausland vorkommender
Versicherungsfälle
– aus Anlass von Geschäft- und Dienstreisen oder
aus dem Besuch von Ausstellungen, Kongressen,
Messen und Märkten. Bau-, Montage-, Wartungs-
und Reparaturarbeiten (auch Inspektion und Kun-
dendienst) oder sonstige Leistungen gelten nicht als
Geschäftsreisen;

– durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind,
ohne dass der Versicherungsnehmer sie dorthin ge-
liefert hat oder hat liefern lassen.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der
Haftpflicht für im Ausland gelegene Betriebsstätten
(z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lä-
ger und dgl.) sowie eine Erweiterung des Export-, Ar-
beits- oder Leistungsrisikos auf Länder außerhalb Euro-
pas.
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versi-
cherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit
der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche
gegen den Versicherungsnehmer und die unter Ziffer 
3.1 genannten Personen aus Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialge-
setzbuches (SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).
Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts -
kos ten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekos -
ten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versiche-
rers entstanden sind. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Eu-
ropäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro -
päischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut ange-
wiesen ist. 
Bei Versicherungsfällen in USA und Kanada sowie de-
ren Territorien oder Ansprüchen, die in den USA und
Kanada sowie deren Territorien geltend gemacht wer-
den,
– findet eine evtl. vereinbarte Selbstbeteiligung (siehe
Versicherungsschein) bei Geschäftsreisen sowie bei
der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Mes-
sen und Märkten keine Anwendung.

Auf die Risikoabgrenzungen (Teil I Ziffer 6) wird beson-
ders hingewiesen.

Ein Unternehmen der Generali Deutschland



§ 1 Gegenstand des Versicherungsschutzes

Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
und den nachfolgenden Vereinbarungen die gesetzliche
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsneh-
mers in seiner Eigenschaft als Reiseveranstalter nach fol-
gender Maßgabe: 

1. Der Versicherer gewährt den Versicherungsnehmer Ver -
sicherungsschutz für den Fall, dass er als Reiseveranstalter
von einem Teilnehmer einer von ihm veranstalteten Reise
einschließlich des Aufenthaltes im Zielgebiet aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen In-
halts auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. Der
Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Handlungen
und Unterlassungen der für den Versicherungsnehmer täti-
gen Unternehmer oder 
Hilfspersonen im Zusammenhang mit einer derartigen 
Reise.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als vertrag-
schließendem Luftfrachtführer für Personen- und Sach-
schäden aus einer von ihm veranstalteten Luftbeförderung
von Personen und Reisegepäck ohne Wertdeklaration auf-
grund der bei nationaler oder internationaler Beförderung
jeweils anwendbaren Haftungsbestimmungen.
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass der
Versicherungsnehmer den von ihm für die Flugreise abge-
schlossenen Verträgen die Allgemeinen Beförderungsbe-
dingungen des ausführenden Luftfahrtunternehmens, so-
weit diese nicht über die gesetzliche Haftung hinausgehen,
zugrunde legt. Eine weitergehende Haftung ist nur nach
vorheriger Vereinbarung mit dem Versicherer gedeckt.

2. Der Versicherer kann nur insoweit in Anspruch genommen
werden, als der geschädigte Teilnehmer an einer vom Ver-
sicherungsnehmer veranstalteten Reise oder der Rechts-
nachfolger des Reiseteilnehmers nicht aus einer anderen
Versicherung des Versicherungsnehmers Ersatz zu erlan-
gen vermag.

3. In den AHB gelten als gestrichen:
Ziffer 4 AHB (Vorsorge-Versicherung)
Ziffer 7.10 AHB (Schäden durch Umwelteinwirkung) 
Ziffer 15 AHB (Beitragsangleichung)I
Ziffer 18 AHB (Kündigung nach Beitragsangleichung)

4. Neu hinzukommende Vertriebsunternehmen sind mitversi-
chert, jedoch hat der Versicherungsnehmer dem Versiche-
rer innerhalb von 60 Tagen nach Bekannt werden hiervon
Kenntnis zu geben. Unterlässt der Versicherungsnehmer
die rechtzeitige Anzeige oder kommt innerhalb Monatsfrist
nach Eingang der Anzeige beim Versicherer eine Vereinba-
rung über die Prämie für das neue Risiko nicht zustande,
so fällt der Versicherungsschutz für dasselbe rückwirkend
vom Gefahreneintritt fort. Tritt der Versicherungsfall ein, be-
vor die Anzeige des neuen Risikos erstattet ist, so hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko
erst nach Abschluss der Versicherung und in einem Zeit-
punkt eingetreten ist, in dem die Anzeigefrist nicht verstri-
chen war.

§ 2 Mitversicherte Personen

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persönliche
gesetzliche Haftpflicht

1. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung
des versicherten Betriebs oder eines Teiles desselben an-
gestellt hat, in dieser Eigenschaft;

2. sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen und in den Betrieb
des Versicherungsnehmers durch Vertrag eingegliederten
Mitarbeiter fremder Unternehmen für Schäden, die diese in
Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtung verursachen.

3. der für den Versicherungsnehmer tätigen Hilfspersonen mit
Ausnahme des ausführenden Luftfrachtführers und dessen
Leute.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß
dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. Das gleiche gilt
für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes
Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

§ 3 Auslandsdeckung

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen
im Ausland vorkommender Versicherungsfälle. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäi-
schen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Ver-
pflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt erfüllt,
in dem der EUR-Betrag bei einem der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
Bei Versicherungsfällen in USA und Kanada oder An-
sprüchen, die vor US-amerikanischen/kanadischen Gerich-
ten geltend gemacht werden,
– werden – abweichend von Ziffer 6.5 AHB – die Aufwen-
dungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf
die Versicherungssumme angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reise -
kosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Dies
gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Ver -
sicherers entstanden sind.

– sind Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter,
insbesondere punitive oder exemplary damages, vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf An-
sprüche nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und die damit
in Zusammenhang stehenden Regressansprüche nach Art.
1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Be-
stimmungen anderer Länder (Decennalhaftung).

§ 4 Einschränkungen des Versicherungsschutzes

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflicht-
ansprüche wegen

1. Vermögensschäden, die weder durch Personenschaden
noch durch Sachschaden des Reiseteilnehmers entstanden
sind;

2. Schäden, die mit Fluglärm und Überschallknall unmittelbar
oder mittelbar zusammenhängen;

3. dem Besitz, Halten oder Betrieb von Kraft-, Luft- und Was-
serfahrzeugen aller Art, es sei denn, es handelt sich um
Fahrzeuge der für den Versicherungsnehmer direkt oder in-
direkt tätigen Unternehmer (Leistungsträger), die zur Beför-
derung der Teilnehmer an einer vom Versicherungsnehmer
veranstalteten Reise benutzt werden;

4. dem Betrieb von Hotels, Gaststätten, Bars und ähnlichen
Einrichtungen durch den Versicherungsnehmer selbst;

5. Schäden, die zusammenhängen mit Kriegs-, Bürgerkriegs-
ereignissen, anderen feindseligen Handlungen, jeder Explo-
sion einer Kriegswaffe unter Anwendung atomarer Kern-
spaltung und/oder Kernfusion oder sonstiger Strahlungs-
einwirkung sowie Streik, Aussperrung, Aufruhr, inneren Un-
ruhen, Arbeitsunruhen, Terror- oder Sabotageakten und
Erdbeben.

6. Schäden, die zusammenhängen mit Verfügungen von 
Hoher Hand oder jeder sonstigen hoheitlichen Tätigkeiten.

Besondere Bedingungen für die Haftpflichtversicherung der Reiseveranstalter 
gegen Personen- und Sachschäden
– Fassung Januar 2008
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Kein Versicherungsschutz besteht
1. wenn sich bei Eintritt des Schadenfalles das Luftfahrzeug

nicht in einem Zustand befunden hat, der den gesetzlichen
Bestimmungen und behördlichen Auflagen über das Hal-
ten und den Betrieb von Luftfahrzeugen entsprochen hat
und/oder die behördlichen Genehmigungen, soweit erfor-
derlich, nicht erteilt waren;

2. wenn bei Eintritt des Schadenfalles das Luftfahrtunterneh-
men, soweit gesetzlich vorgeschrieben, nicht genehmigt
war;

3. wenn der/die Führer des Luftfahrzeugs bei Eintritt des
Schadenfalles nicht die vorgeschriebenen Erlaubnisse, er-
forderlichen Berechtigungen oder Befähigungsnachweise
hatten;

§ 5 Meldepflicht und Beitrag  

Der Beitrag wird im Voraus auf die geschätzte Anzahl der
Reiseteilnehmer des laufenden Versicherungsjahres erho-
ben, sofern nicht der Mindestbeitrag zu berechnen ist.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer
innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf eines jeden Versi-
cherungsjahres die tatsächliche Anzahl der Reiseteilnehmer
des abgelaufenen Jahres zur Beitragsabrechnung aufzu -
geben.

Ein Unternehmen der Generali Deutschland



§1 Gegenstand des Versicherungsschutzes
Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Versicherungs be -
dingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden
(AVB) und den nachfolgenden Vereinbarungen die gesetzliche
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers
in seiner Eigenschaft als Reiseveranstalter nach folgender Maß -
nahme:
1. Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer in seiner
Eigenschaft als Reiseveranstalter Versicherungsschutz für
den Fall, dass er von Teilnehmern an von ihm veranstalteten
Reisen für Vermögensschäden aufgrund gesetzlicher Haft -
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Scha den -
ersatz in Anspruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Schaden -
ersatz ansprüche, die auf Handlungen oder Unterlassungen
der für den Versicherungsnehmer direkt oder indirekt tätigen
Leistungsträger oder Hilfspersonen (Erfüllungsgehilfen) beru-
hen.
Mitversichert sind Schadenersatzansprüche wegen entgan-
gener Urlaubsfreude, wegen Verdienstausfall oder zusätzli-
cher Mehraufwendungen der Reisenden.

2. Der Versicherungsschutz gegen Vermögensschäden er streckt
sich auf die folgenden Tätigkeiten eines Reise ver an stalters:
a) Auswahl der Leistungsträger und Überprüfung ihrer Leis -

tungen;
b) Zusammenstellung von Einzelleistungen;
c) Beschreibung der Leistungen in Katalogen oder Prospek -

ten;
d) Bearbeitung der Reiseanmeldung;
e) Organisation, Reservierung und Zurverfügungstellung der

Leistungen gemäß Reisevertrag;
f) Ausstellung und Absendung der Reiseunterlagen;
g) Beschaffung von Visa, sonstigen Reisepapieren und aus-

ländischen Zahlungsmitteln (sofern dies ausdrücklich
Gegenstand des Reisevertrages ist).

3. § 1 II der Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen zur
Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB) wird
gestrichen.

4. Abweichend von §3 II Ziffer 2 AVB kann im Versicherungs -
schein die Höchstleistung des Versicherers für alle Ver siche -
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf ein Mehrfaches der
vereinbarten Versicherungssumme begrenzt werden.

5. Abweichend von § 3 II Ziffer 3 AVB kann im Versiche rungs -
schein der von dem Versicherungsnehmer bei jedem Ver -
sicherungsfall allein zu tragende Schaden auf einen Höchst -
betrag begrenzt werden.

6. § 3 II Ziffer 4 AVB wird gestrichen.
7. Abweichend von § 4 Ziffer 1 AVB bezieht sich der Versiche -
rungs schutz auch auf Haftpflichtansprüche wegen Verlet -
zung oder Nichtbeachtung ausländischer Rechtsvor schrif -
ten, soweit sie den Devisenverkehr, Pass- und Reise doku -
mente, Zollformalitäten und Gesundheitszeugnisse betreffen.

8. Der Versicherer kann nur insoweit in Anspruch genommen
werden, als der geschädigte Teilnehmer an einer vom Ver -
sicherungsnehmer veranstalteten Reise nicht aus einer an -
deren Versicherung des Versicherungsnehmers Ersatz er -
langen kann.

§ 2 Mitversicherte Personen     
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persönliche ge -
setzliche Haftpflicht
1. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und
solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des

versicherten Betriebs oder eines Teiles desselben angestellt
hat, in dieser Eigenschaft;
2. sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen und in den Betrieb
des Versicherungsnehmers durch Vertrag eingegliederten Mit -
arbeiter fremder Unternehmen für Schäden, die diese in Aus -
führung ihrer dienstlichen Verrichtung verursachen.

§3 Auslandsdeckung
Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziffer 1 AVB – die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im
Ausland vorkommender Versicherungsfälle. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh -
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des
Versicherers mit dem Zeitpunkt erfüllt, in dem der EUR-Betrag
bei einem der Europäischen Währungsunion gelegenen Geld 

§4 Einschränkungen des Versicherungsschutzes
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflicht an -
sprüche wegen
1. nachfolgend aufgeführter Eigenschaften oder Tätigkeiten:
a) Unterhaltung von Reisebüros;
b) Betrieb von Hotels oder sonstigen Unterkünften, Gast -

stätten, Restaurants, Bars und gleichartigen Unter neh -
men;

c) Durchführung von Reisen mit eigenen Transportmitteln,
Bussen, Schiffen oder Flugzeugen;

einschließlich hierfür vorgenommener Verkaufs-, Reser vie -
rungs- und Auskunftstätigkeit.

2. Kein Versicherungsschutz besteht für Schadenersatz an -
sprüche aller Art, die von Dritten, also weder vom Reise teil -
nehmer selbst oder dem Rechtsnachfolger des Reiseteil neh -
mers, an den Versicherungsnehmer gestellt werden.

3. Ist der Wert der erhaltenen Reisedienstleistungen geringer
als der Wert der gebuchten Reisedienstleistungen, so sind
die sich daraus ergebenden Ansprüche auf vollständige oder
teilweise Rückzahlung des Reisepreises (Minderungs an sprü -
che) vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

4. Ausgeschlossen sind – in Ergänzung von § 4 AVB – An -
sprüche von Reisenden auf Rückzahlung der Reisekosten
oder Gewährung von Preisnachlässen sowie Ansprüche von
Transport- oder Reiseunternehmen auf Zahlung von Reise -
kosten bzw. Preisdifferenzen.

§5 Meldepflicht und Beitrag
Der Beitrag wird im Voraus auf die geschätzte Anzahl der
Reise teilnehmer des laufenden Versicherungsjahres erhoben,
sofern nicht der Mindestbeitrag zu berechnen ist.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer in -
ner halb von 3 Monaten nach Ablauf eines jeden Versiche rungs -
jahres die tatsächliche Anzahl der Reiseteilnehmer des ab ge -
laufenen Jahres zur Beitragsabrechnung aufzugeben.

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung von Reiseveranstaltern 
– Fassung Januar 2003
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-
institut angewiesen ist.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprüche
nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 des französischen Code
Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder
(Decennalhaftung).


	AVB Haftpflichtversicherung AH 0372 07 2012 Dialog
	AVB Reiseunternehmen Vermögenschaden SHV 31-06 07.2012
	AH 0270 AVB Umweltschadenversicherung 07.2012
	BBR Betriebs-, Berufshaftpflichtversicherung AH 1072 07 2012 D
	BBR Reiseveranstalter Personen- und Sachschadenhaftpflicht PS SH 908-03 07 2012 D
	BBR Reiseveranstalter Vermögensschadenhaftpflicht VS SH 909-03 07 2012 D

